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Hof- und Gesellschaftsbericht.
Berlin , 2. Jan . Der Kaiser ist heute Nachmittag 3 Uhr vom

Potsdamer Bahnhos mit Gefolge im Sonderzug nach Sigmar¬
ingen abgereist, wo die Ankunft Morgen früh 8,65 Uhr erfolgen
dürfte.

Karlsruhe , 2. Jan . Der Großherzog von Baden begibt sich
heute Nachmittag halb 4 Uhr in Begleitung seines Generalad¬
jutanten Excellenz Dürr zu den Beisetzungsfeierlichkeiten nach
Sigmaringen.

Karlsruhe , 2. Jan . Hute Vormittag starb hier im 55. Le¬
bensjahr Wirkl . Geh. Rat Exzellenz Eugen Becker, der vom 18.
März 1904 bis 22. Oktober 1906 badischer Finanzminister ge¬
wesen war.

Gotha , 2. Jan . Herzog Karl Eduard ist an Rheumatismus
erkrankt, sodaß die große Hofcour und der Besuch aller sonstigen
Veranstaltungen abgesagt werden mußte.

Breslau , 2. Jan . Der „Schlessischen Zeitung " zufolge starb
in der Neujahrsnacht der Oberkonsistorialrat Prof , von Haasc
im Alter von 72 Jahren.

Münster (Westfalen ) , 2. Jan . Der Weihbischof der Diö¬
zese Münster , Jlligens , ist heute Mittag gestorben.

Breslau , 2. Jan . Wie die „Schlesische Volkszeitung " er¬
fährt . ist die Genesung des Kardinal -Fürstbischofs Dr . v. Kopp
soweit vorgeschritten, daß er atn Neujahrstage zum ersten Male
wieder die Messe zelebrieren konnte.

Brüssel, 2. Jan . Der König ist mittags zu den Beisetzungs¬
feierlichkeiten nach Signmringen abgereist.

Politische Wochenschau.
Die Zeit „zwischen den Jahren " ist erfahrungsgemäß für

die hohe wie für die niedere Politik eine tote Zeit . Die vielen
Festtage , die sich an der Jahreswende zusammendrängen , be¬
hindern die politische Arbeit der Regierungsmänner wie der be¬
rufsmäßigen Politiker und die Festesstimmung , die über dieser
Zeit lagert , wirkt auf die politischen Leidenschaften, wie sic sich
oft nur zu niedrig in der Parteipolitik austoben , mäßigend und
mildernd . So trägt denn die innere Politik in nahezu allen Län¬
dern das Gepräge eines Ausruhens von langen , hitzigen Käm¬
pfen. In Deutschland ist auf dem Gebiet , auf dein man noch
vor wenigen Tagen die schärfsten Kämpfe erwarten konnte, in
dem Verhältnis zwischen Aerzten und Kräntenkassen der Friede
geschlossen. Auch in Oesterreich, wo schon den hadernden Par¬
teien sin Rcichsrat der berühmte 8 14  gezeigt wurde , ist vor¬
läufig Friede eingekehrt. Allerdings weniger aus Festcsstim-
mung , als in der Besorgiris vor dem ex-lex-Zustand haben die
Ruthenen die Obstruktion eingestellt und für ein paar Wochen
ist wenigens der Friede gesichert. Allein in Frankreich , sonst
das klassische Land des „Zuckerbäckerfriedens", ist auch iir diesen
Tagen eine lebhafte Bewegung in der inneren Politik zu ver¬
zeichnen. Die Umbildung der Parteien , welche schon seit ge-
raumer Zeit das politische Leben unserer westlichen Nachbarn
beinflußt , ist immer noch nicht abgeschlossenund sie hat gerade
in diesen Tagen eine neue Wendung dadurch ersahren , daß auch
Herr Briand einer der fähigsten und zweifellos ehrgeizigsten
Politiker der Republik, eine neue Partei gegründet hat . Erst
das neue Jahr wird freilich zeigen, welchen Einfluß diese neue

Zuaitds 6be.
Roman von Otto Elster.

(Nachdruck verboten ) .

Ihre Stimme , ihre Worte hatten einen ganz anderen
Klang wie früher ; nicht mehr so hart , so kühl, wie auch ihr
Auge sanfter und weicher blickte.

„Willst du schon wieder gehen?" fragte sie. als er sich ab¬
wenden muhte , um seine Bewegung zu verbergen.

„Ich fürchte, ein längerer Besuch strengt dich zu sehr an ."
„Nein , ich freue mich, dich zu sehen. Setze dich, erzähle

mir . wie es draußen aussieht . Es muh jetzt Sommer sein —
nicht wahr ?" ,

„Ja , prächtiges Sommerwetter . Es ist dre Zert der Heu¬
ernte , wir haben auf den Wiesen jetzt viel Arbeit . Es gibt
dieses Jahr eine reiche Heuernte ." ^ ^

„Man sieht cs dir an , daß du viel draußen best. Du bist
ganz braun gebrannt . — Sieh mich nur nicht an , Axel, ich
bm recht häßlich geworden. Nicht wahr ?"

„Ein bißchen blaß und schmal — aber das gebt sich bald wie¬
der, wenn du erst wieder hinauskommst in die Luft und in die
Sonne ." , . , .

„Ach ja — frische Luft und Sonne ! Wie sehne ich Mich da¬
nach! Ich habe euch so viel Mühe und Sorge gemacht —"

„Aber, Judith , wie kannst du so sprechen? Wir kommen doch
dabei nicht in Betracht , die Hauptsache ist, daß du rasch wieder
gesund wirst ."

„Ja , ja — gesund — gesund ! Dann wolle,i wir auch ganz
zufrieden und glücklich sein. Nicht wahr , Axel?

„Gewiß , meine Judith ." .
Er küßte wieder ihre Hand . Ihre Wangen tauchten sich in

tiefer Glut . Ihr Auge nahm einen lebhafteren Glanz an.
Axel bemerkte diese Erregung.
„Aber ich muß wirklich jetzt wieder gehen !" sagte er. „Mein

Besuch dauerte schon zu lange — Doktor Berger wird schelten.
„Ja . du magst recht haben . Geh' Axel. Aber, nicht wahr,

du kommst morgen wieder ?"

Briandpartei auf die französische Politik zu gewinnen im
Stande ist.

Nicht so still wie in der inneren Politik geht es selbstver¬
ständlich in der hohen Politik , der Weltpolitik zu. Das Jahr
1913 überläßt seinem Nachfolger immer noch die orientalische
Frage , wie sie sich seit dem Balkankrieg des vergangenen Win¬
ters entwickelt hat . Zwar sind der Krise ihre gefährlichsten
Spitzen genommen, aber es sind noch immer genug ungelöste
Fragen da, die sich, wenn sie nicht sehr vorsichtig behandelt wer¬
den, zu schweren Krisen auswachseti können. Das Schicksal der
ägäischen Inseln , die Reformen in Armenien und die deutsche
Militärtnission in Konstantinopel bieten zusammen einen Kom¬
plex von Streitpunkten dar , die sehr gefährliche Explosivstoffe
in sich bergen . Und niemand weiß noch, ob das neue Jahr wirk¬
lich eine Lösung all dieser Fragen bringt , die auch einen dauer¬
haften Frieden verbürgt , oder ob man sich damit begnügen wird,
eine Lösung zu finden , die tatsächlich nur eine Erholungspause
zwischen alten und neuen Kämpfen ist. Deutschland, das so
überaus stark an einer Beruhigung des nahen Orient interes¬
siert ist, hat darum allen Grund , auf der Wacht zu sein und auch
das deutsche Volk sollte sich durch das stete hin und her der
Orientpolitik nicht in seiner Anteilnahme von dieser Politik ab-
stumpfen lassen, sondern allem, was „da unten am Balkan und
in Kleinasien vorgeht, scharfe Aufmerksamkeit widmen. Es sollte
stets bedenken, daß unsere „Freunde " in der Welt , wenn sie ein¬
mal ein Karnickel brauchen, um ihre eigenen Sünden zu ent¬
schuldigen, sicherlich Deutschland als das Karnickel hinstellen, da-->
an allem schuld ist. Das lehrt eine Erfahrung von vielen Jah¬
ren , das haben die Treibereien gegen die deutschen Offiziere
am goldenen Horn und gegen Deutschlands handelspolitische
Betätigung in Südamerika , welche gegen die Monroedoktrin ver¬
stoße, erst jüngst wieder gezeigt und selbst ein Mann wie Sven
v. Hedin, der doch Deutschlands friedliche Absichten kennen sollte,
hat die „Aufteilung " Schwedens als das Ziel in der russischen
und der deutschen Politik bezeichnet.

Politische Nachrichten.
Die Betsetzungsseicrlichkeiten der Fürsten Antonie von

Hohenzollern.
S -igmartngen , 2. Jan . Zur Teilnahme an den Beisetzungs-

feiorlichkciten sind in den letzten Tagen hier sämtliche Mitglie-
der des Hohenzoller'schen Fürstenhauses und die Prinzen und
Prinzessinnen des Rumänischen Königshauses sowie der König
und die Königin von Portugal hier eiNgetrofteii. Ais Vertre¬
ter der rumänischen Regierung traf heute Nachmittag Excellenz
von Bel di man hier ein. Ferner kamen um 4 Uhr 34 Minuten
hier an , der König von Sachsen mit der Prinzessin Mathilde
von Sachsen, die Prinzessin Therese von Bayern , Prinz Franz
von Bayern sowie der Fürst und die Fürstin von Turn und
Taxis . Der Großherzog von Baden trifft um 8 Uhr 05 Minu¬
ten hier ein und gegen Mitternacht der Fürst von Hohenlohe-
Langcnburg . Außerdem sind im Laufe des Nachmittags mehrere
Vertreter von Bundesfürsten und Abordnungen ' des 1. Garde-
Dragonerregiments , des Füsilierregiments Fürst Karl Anton
von Hohenzollern und des Hohenzoller schen Fußartillerieregi¬
ments Nr . 13 angekommen. Morgen früh  7,50 Uhr wird der
König der Belgier und Herzog Robert von Württemberg als
Vertreter des Königs von Württemberg eintreffen , ferner gegen

10 Uhr der Fürst von Fürstenberg Prinz Max von Sachsen,
Bischof von Keppler-Rothenburg , Ergabt Hildefons Schober von
Beuron und eine Abordnung des 6. Badischen Infanterieregi¬
ments Nr . 114.

Das bayrische Reierungsorgan über die künftige politische Lage.
München , 2. Jan . Das Organ der bayrischen Staatsre¬

gierung „Die Bayrische Staatszeitung " veröffentlicht heute
einen politischen Neujahrsartikel , in dein auf die Ansicht vci-
schiedener Politiker Bezug genommen wird , daß für das neue
Jahr mit einer Verschärfung der innerpolitischen Lage des
Reiches zu rechnen fei. Das Regierungsorgan meint , es sei
nicht eiNzuschen,, warum die zwischen dem Reichstage und dem
Reichskanzler aufgetretenen Mißverständnisse dem Jahre 1914
ihren Stempel ausdrücken sollten. Man könne doch nicht behaup¬
ten , daß nun die Arbeit von vier Jahrzehnten im Reichslande
zunichte gemacht worden sei. Der Ernst der Frage , um die es
sich bei der Zaberner Affäre handelt , soll nicht bestritten werden,
aber das schließt nicht aus , daß eine Lösung gefunden werde, die
zeigt, daß die Vertreter der bürgerlichen Kreise im Reichstage
hinter dem Zwiespalt eines Tages nicht das Vertrauen ver¬
gaßen , das sie dem Kanzler bei der Bewilligung der großen
Heeresvorlage bezeugt haben.

Zabern und kein Ende.

Zaber », 2. Jan . Der „Zaberner Anzeiger " erhebt irr einer
längeren Ausführung neuerdings schwere Anschrlldigungen ge¬
gen die Leutnants Böttge und von Forstner , dann gegen den
Sergeanten Höflich vom JnfanterichRcgiment Ars. 99 betr.
schwere Soldatenmißhandlurrg bezrv Mißhandlung voir Zivil.
Personen, letztere begangen aur Freitag den 28. November ge¬
legentlich der bekannten Straßenvorfälle , und weiter Anschul¬
digungen betr . Mißbrauch der Dienstgewalt , die sich der Haupt-
Mann von Kistowski von der 5. Kompagnie des genannten Regi¬
ments gegenüber Untergebenen durch Gebrauch oder Drrldung
beleidigender Worte rrnd Anreden habe zu Schrrlden komme»
lassen.

Straßburg , 2. Jan . Die Fraktionen der 2. Kammer haben
sich über die Behandlung der Zaberner Affäre dahin geeinigt,
daß die Interpellationen erst in der Woche nach der Eröffnung
des Landtages und zwar am 15. Januar behandelt werden . Die
Begründung wird im Aufträge aller Fraktionen der Bürger¬
meister von Zabern Änöpffser (Elsützischcs Zentrum ) über
nehmen . Dadurch wird ermöglicht, vor Beginn der Parlaments-
Debatten das Urteil gegen Oberst von Reuter abzuwarten.

Die Kntsermanöver 1914.
Berlin , 2. Jan . Wie die Franks . Ztg . meldet , finden die

diesjährigen Kaisermanöver auf Anordnung des Kaisers erst in
der zweiten Hälfte des September statt . Man geht wohl nicht
fehl in der Vermutung , daß diese Abweichung von der bisher¬
igen Gepflogenheit , die Kaisermanöver vor Mitte September zu
beenden, auf besondere Berücksichtigung der Ernteverhältnisse
iü den für das Manöver in Betracht kommenden Gegenden zu¬
rückzuführen ist.

Jahrhundertfeier in Danzig.
Danzig , 2. Jan . Zur Erinnerung an die Befreiung Dan

zigs vor Hundert Jahren fand heute vor dem Friedrich-Wil¬
helm Schützenhause» eine von der Stadt Danzig veranstaltete
Gedenkfeier statt . ^Das Kaiserhoch brachte Oberpräsident von

„Wenn du es erlaubst , Mit der größten Freude . Und jeden !
Tag werde ich dann ein wenig länger bleiben dürfen . Und wenn !
du willst, werde ich dir vorlesen."

„Ach ja — ich freue mich sehr darauf !" l
„Und nun leb' wohl einstweilen , meine Judith . Versuche,

ein wenig zu schlafen. Schlaf ist die beste Medizin , sagt Doktor
Berger . Auf Wiedersehen, meine Judith !"

Er beugte sich über sie und küßte sie auf die Stirn . Leise
entfernte er sich. _ •

Judith lag ganz still. Sie fühlte sich so leicht, so glücklich
und doch so tief bewegt. Sie hörte ihn im ersten Zimmer mit
ihrer Mutter sprechen; sie lauschte dem Klang seiner Stimme
und lächelte glücklich vor sich hin . Sic ergriff die Rosen , welche
er ihr gebracht, und küßte sie; und dann schloß sie die Augen
und lag still da, träumend von frischer Luft und Sonne und
Rosen und Glück.

Als Frau Strahlenheim wieder eintrat , war Judith in eenen
sanften Schlummer gefallen ; ihre gefalteten Hände hielten die
Rosen, auf ihren Lippen schwebte ein glückliches Lächeln. -

Von jetzt an kam Axel jeden Tag und blieb ein Stündchen
bei ihr , plaudernd und erzählend von seinen Arbeiten in Wald
und Feld . Jedesmal brachte er ihr Blumen mit , Rosen oder sel¬
tene Blumen aus dem Treibhaus . Am meisten aber freute sich
Judith , als er ihr eines Tages einen großen Strauß bunter
Feldblumen mitbrachte , die er selbst auf den Wiesen und Fel-
den gesammelt hatte . Sie dachte mit inniger Freude an die
Zeit , wo sie selbst wieder diese Blumen draußen in Wald und
Feld pflücken durfte.

„Rosen und Kamelien , Chrysanthemen und Astern, die Hab
ich in der Stadt auch gehabt !" sagte sie lächelnd. „Aber diese
Feldblumen nicht, die sind mir neu , manche kenne ich nicht ein¬
mal ihrem Namen nach."

Und Axel mußte ihr die Namen der Blumen nennen und
ihr erzählen , wo und wie sie wuchsen. Sie band die Blumen
dann selbst zu einem hübschen Strauß zusammen , und sie plau¬
derten , lachten und waren glücklich wie zwei harmlose Kinder.

Oftmals wallte es freilich heiß in seinem Herzen empor,
und er hätte den Arm zärtlich um ihre schlanke, in Spitzen ge¬

hüllte Gestalt legen, ihren von Tag zu Tag wieder frischer er¬
blühenden Mund küssen mögen. Aber er bezwang sich, er wollte
sie mit seiner Liebe nicht erschrecken, er wollte die harmlose Zu¬
traulichkeit , die sie ihm jetzt entgcgenbrachte, nicht wieder zer¬
stören. Er dachte an die Zweifel , die ihr Herz zerisscn, die sie
auf das Krankenlager geworfen hatten . Er wollte ihr zeigen,
daß seine Liebe echt und wahr fei, daß er sic liebte nicht nur
mit seinen Sinnen , sondern mehr noch tiefer mit feiner Seele.

Dann kam der Tag , wo man Judith zum ersten Mal in
einem bequemen Sessel, in warme , weiche Decken gehüllt, hit>-
austrug aus die sonnige Veranda.

Das war ein Festtag für das ganze Schloß ! Der Gärtner
hatte seine schönsten Blumen auf die Veranda gestellt, die Wirt¬
schaftsmamsell kam und küßte der gnädigen Frau die Hand und
brachte ein Körbchen der schönsten Ananaserdbeeren , der In¬
spektor vom Wirtschaftshof schickte einen Kranz von Vergiß¬
meinnicht und einen großen Strauß Kornblumen , und der För¬
ster sandte ein zierliches, selbstgefertigtes Vogelbauer mit einem
Dompfaffen drin , der gar possierlich die Melodie „Ach, wie ists
möglich dann , daß ich dich lassen kann" pfiff.

Und Judith freute sich und war bis zu Tränen gerührt und
sehr, sehr glücklich.

Jetzt machte ihre Genesung rasche Fortschritte . Bald konnte
sie, auf den Arm Axels gestützt, kleine Spaziergänge in de»
Park unternehmen . Ihre Kräfte nahmen von Tag zu Tag zu;
ihre Wangen blühten wieder ans . ihre Augen erhielten den früh¬
eren Glanz , ihre. Gestalt wurde schöner denn je.

Aber je mehr sie körperlich erstarkte, je blühender und schöner
sie wurde , desto ernster und schweigsamer wurde sie. Es lag
über ihrem Wesen der Hauch einer leisen Trauer ; ihre Augen
blickten oft so still und traumverloren in die Ferne , als ob ein
geheimer Kummer auf ihr lastete.

Aber ihre Trauer , ihr Ernst hatten nichts Finsteres , nichts
Herbes , nichts Kaltes . Im Gegenteil , ihr Wesen war weit »iil
ycr und sanfter als früher , und wenn man abends zusammcn-

saß und Axel von seinem Tun und Treiben am Tage erzählte,
dann lvar sie heiter und zufrieden , und all ihre Traurigkeit war
verschwunden. (Fortsetzung folgt .)
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Jagow aus . Der stellvertretende Stadtverordnetenvorsteher
Kommerzienrat Münsterberg hielt die Festrede . Später folgte
ein Zapfenstreich vor dem Artushof.

Griechenland und die Jnselfragc.
In den Berliner diplomatischen Kreise «« herrscht die Ansicht

vor , daß der Widerspruch , der von Griechenland gegen eine
Trennung der südalbantschen Frage von der Frage der türk¬
ischen Inseln erhoben worden ist, sich auf eine diplomatische
Unterstützung durch Frankreich und Rußland gründet , und daß
damit die in der Jnselfrage befürchtete Gegensätzlichkeit zwi¬
schen den Großmächten bereits in die Erscheinung getreten sei.
Der türkische Krlegsminister und die deutsche Mititärmissiou.

Nach den aus Konstantinopel in Berlin vorliegenden Nach¬
richten gilt es noch keineswegs als sicher, daß die Gerüchte über
einen bevorstehenden Rücktritt des türkischen Kriegsministers
Jzzet Pascha sich in Tatsachen verwandeln . Aber auch ein wirk¬
licher Rücktritt des Kriegsminsters würde an den Bestimm¬
ungen , die hinsichtlich der deutschen Militärmission in Konstan¬
tinopel getroffen sind, nicht das geringste ändern . Uebrigens
werden die in einigen Blättern verbreiteten Meldungen über
eme im türkischen Offizierkorps herrschenden Strömung gegen
die deutschen Militärmission als außerordentlich übertrieben be-
zercyntt.

Konstantinopel , 3. Jan . Kriegsminister Jzzet -Pascha hat
demissioniert . Aller Wahrscheinlichkeit nach wird das Kriegs¬
portefeuille Enver -Bey angeboten werden.

Vom Balkan.
Sofia , 2. Jan . Ministerpräsident Radoslawow iiberrcichte

dem König die Demission des Kabinetts . Es wird allgemein
für gewiß gehalten , daß Radoslawow wieder mit der Bildung
des Kabinetts betraut wird.

Balona , 2. Jan . 390 Gendarmen sind mit ihren Offiziere,,
in voller Ausrüstung an die griechisch-albanische Grenze abge--
gangen . Sie führen drei Maschinengewehre mit sich.

Belgrad , 2. Jan . Der König berief heute nochmals die op¬
positionellen Parteiführer ins Palais und erklärte , daß Neu¬
wahlen gegenwärtig mit Rücksicht auf die Militärleistungen
zahlreicher , als Reservisten unter den Fahnen stehender Wähler
sowie aus technischen Gründen nicht zweckmäßig erscheinen . Die
Parteiführer beharrten aus dem Standpunkt , den sie bei ihrer
ersten Berufung ins Palais dagelegt hatten . In politischen
Kreisen wird erwartet , daß der König Paschitsch die Bildung
eines altradikalen Kabinetts anvertrauen wird.

Athen , 3. Jan . Ministerpräsident Venizelos , der seine Aus¬
landsreise an, Sonnabend antreten wollte , hat die Abfahrt bis
Mittwoch verschoben init Rücksicht auf die Kammersitzung , die
eine Vorlage über eine Anleihe von 8 Millionen zugehen lassen,
für die sie Dringlichkeit verlangen wird.

Mexiko.
New -Uork, 2. Jan . Wie eine Depesche aus Presidic meldet,

zeigen die Bundestruppen von Ojinaga , nachdem sie drei Tage
heftig von den Rebellen angegriffen wurden , gestern Abend Nei¬
gung , auf amerikanisches Gebiet zu fliehen . Die Verluste auf
beiden Seiten betragen mindestens 1000 Tote und Verwundete,
Zahlreiche Verwundete der Bundestruppen gingen auf das an¬
dere Flußufer , wo sie vom Roten Kreuz verbunden wurden . 300
bewaffnete Wundessoldaten , die verwundet den Fluß überschrit¬
ten , wurden trotz ihres Widerspruches von den Amerikanern
entwaffnet und gezwungen , sich auf mexicanisches Gebiet zu¬
rückzuziehen. Das Rote Kreuz benutzt eine kleine Kirche als
Hospital.

New -Uork, 2. Jan . Nach einer Depesche aus Laredo machcy,
sich Aufständische und Bundestruppen weiterhin den Besitz von
Nuevo Laredo streitig . Gestern behaupteten beide Teile diesel¬
ben Stellungen bis zum Abend . Aus dem Schlachtfelde liegen
200 Tote.

Lokale Nachrichten.
Bad Homburg v. d . H . . den 3 . Januar 1314.

* Wetterbericht . Das über Nordeuropa liegend« Tief
hat sich verstärkt , es zieht in südöstlichê Richtung ab und
wird uns milderes Wetter und verbreitete L-chneefälle bringen.
Heute Nacht dürste indessen die Temperatur noch 0 Grad
bleiben . Voraussichtliche Witterung : Meist trüb , zeitweise
Schneefälle , Nachtfrost , tags milder , westliche Winde.

thy . Stmidrsamtlichk Aufgebote Uhrmacher lind Gold¬
arbeiter Hans Löwen  sie in  zu Bad Homburg und Lina
Eichhorn,  ohne Berus , zu Bad Homburg . — Kutscher
Peier Schneider  zu Bad Homburg und Elisabeth Dippel,
Dienstmädchen , zu Bad Homburg . - Handlungsgehilfe August
Franck  zu Bad Homburg und Verkäuferin Emma Zel¬
ler  zu Bad Homburg . — Schuhmacher Karl Ziegler  zu
Bad Homburg und Putzmacherin Frieda Helene Kling-
b e ck zu Bad Homburg.

6. Gluckseier. 200 Jahre sind verflossen, seit der
Komponist der ersten musikdramatischen Werke Ehr . Gluck
geboren wurde . Welch ein Weg in der Tonkunst von Gluck
bis Richard Wagner , dem größten Musikdramatiker der Welt.
Beides Deutsche (Gluck wurde am 2. Juli 1714 zu Wei-
denwang geboren ). Deshalb hat sich auch in Deutschland
eine Gluck-Gesellschast gebildet, der hervorragende Künstler
und Gelehrte angehören , welche nach den vorhandenen
Original -Partituren und Stimmen die Drucklegung seiner
bedeutendsten Werke und stylvolle Aufführungen derselben
veranstalten . Auch hier wird der Hamburger Cäcilien-
Verein am Montag , den 12 . Januar , in seinem I . Konzert
dieses Winters eine seiner bekanntesten Opern , den Orpheus,
aufführen . Die 3 Solopartien sind mit den Damen Fräu-
lein Alice Aschaffenburg (OrphcuS ), Fräulein Gertrud Sei-
fert (Euridice ) und Fräulein Alice Baehr (Amor ) besetzt.

* Stadtverordneten -Versammlung am Dienstag , den 6. Jan,
abends 8 Uhr im Rathause . Tages -Ordnung : 1. Vorlage des
Geschäftsberichts für das Jahr 1613 . 2. Einführung der neu ge¬
wählten Herren Stadtverordneten . 3. Neuwahl des Vorstandes
der Stadtverordneten -Versammlung . 4. Wahl der Ausschüsse,
Deputationen etc.

* Kurhausthcater . Als nächste Vorstellung im Abonnement
gelangt am nächsten Donnerstag „der gutsitzende Fra  ck",
Komödie von Dregely zur Aufführung,

* Blumenthal 'scher Männerchor . Die Mitglieder des Ver¬
eins werden bereits ihre Einladung zu dem heute abend um 9
Uhr im "Restaurant Saalbau " stattfindenden „Unterhaltnngs-
abend " erhalten haben , und das sorgfältig zusammengestellte
Programm dürfte dazu beitragen der Veranstaltung einen recht
gut «» Besuch zu sichern.

* Gemischter Chor der Erlöserkirchc . Wir haben bereits an
dieser Stelle auf den „Familien -Abcnd " hingewiesen , der mor¬
gen abend um halb 9 Uhr tm „Saalbau " stattfindet , wollen aber
nicht unterlassen , mit Rücksicht auf das künstlerisch schöne Pro¬
gramm , welches die Leitung des Chores zusammengestellt hat,
wiederholt auf diese Veranstaltung aufmerksam zu machen. Wir
zweifeln nicht daran , daß die Angehörigen der Mitglieder und
deren Gäste sich recht zahlreich einfinden werden , als sichtbares
Zeichen der Anerkennung der Summe von Mühe und . Arbeit die
zweifellos aufgewandt wurde ; denn wo Haydn , Bach, Mozart,
Beethoven und andere Tongewaltigen zu Worte kommen , weiß
seder Verständige vor welchem hohen Palaste er steht,

*  Mädchen - Fortbildungsschule . Am Montag den 5 . d . Mts.

beginnt der Unterricht in der voni hiesigen Gewerbe -Verein er¬
richteten „Mädchen -Fortbislungsschule ." Bei (diesem Hinweis
sei darauf aufmerksam gemacht, daß der bereits veröffentlichte
Lehrplan insofern eine Aenderung erfahren hat , daß der Un¬
terricht für „Weißzeug - und Maschinen -Nähen " nicht wie mit¬
geteilt Montags und Donnerstags sondern Dienstags und
Freitags  von 8—12 Uhr stattfindet.

* Der Homliurgcr Äricgcniereiil ladet heute durch In¬
serat die Kameraden nebst ihre Familienangehörigen zu einen:
„Festball " in den Räumen des Kurhauses ein, der am
Samstag , den 17 . Januar , abends 9 Uhr , daselbst statt-
stndet.

X . Fußballsport . Morgen findet das Schlußspiel um
die Beznksmeisterschaft der Klasse B pro 1913/14 in GrieS-
heim a. M . zwischen der führenden 1. Mannschaft des Ham¬
burger FußballvereinS und der, au zweiter Stelle stehenden,
1. Mannschaft de§ Sportvereins Griesheim a. Nt . statt.
Beide Parteien verfügen über sehr gute Kräfte . DaS Spiel
wird sicherlich einen sehr interessanten und spannenden Ver¬
lauf nehmen.

* Begräbnisse . Im Jahre 1913 wurden auf den bei¬
de» evangelischen Friedhösen 124 Personen beerdigt und
zwar 54 männliche und 70 weibliche.

ES starben : männl.
Im Januar 4

n' Februar 7
„ März 4
„ April 3
„ Mai 6
„ Juni 9
„ Juli 4
„ August 2
„ September 4
„ Oktober 3
„ November 3
„ Dezember 5

~hT~

weibl.
6
4

10
7
8
3
2
5
9
3
7
6

70 — 124 Personen.
Dem Alter nach:
Kinder unter 1 Jahr alt 13

„ im Alter von 1— 10 Jahren 22
Erivachsene im Alter von 10 - 20

20 - 30
30 - 40
40 - 50
50 - 60
60 - 70
70 - 80
80 - 90

* Die Kirchensammlungen im Konsistorialbezirk Wics-
baden pro 1918 betrugen:

1) ResormationSkollekte (3 . Nov . 1912) 2634 36 Mk.
2) Kollekte bei der Totenfeier (24 . Nov .)

für das Pauiinrnstist 3204 20 ff

3) „ die Jdiotenanpalr Scheuern 417961 ft

4) „ „ Heidenmisston 18524 39 ff

5) „ den Jerilsaiemsverein 1697 84 ff

6) ., die Soldatenfürsorge 1265 72 ff

7) n bedürftige Gemeinden 3035 29 ft

8) * die Rheinische Missionsgesellschnst 2627 78 ff

9 ) „ „ evang . Jungfrauenverelne Deutsch-
lands 151923 „

10) „ „ Seeniannsmission 1480 83 „
11 ) „ das RettungShaus bei Wiesbaden 2449 69 ff

12 ) „ den Nass. Gesängnisverein 1360 32 „
13) „ „ Herbergsverbond 888 66 ff

14) „ „ Westd. Verband für Israel 828 57 •f

15) „ die Anstalt Bethel 1908 77 ff

16) Zum Resten der Diasporaarbeit 141290 ff

17) für ärztliche Mission 1650 43 „
18) „ den Evang .-Kirchl. Hilfsoerein 1752 82 »

Zusammen 52424 41 Mk.
In dieser Summe sind die Kollekten auS dem Dekanat

Homburg , iukl, Dornhvlzhausen und Friedrichsdorf , mit
1663 Mk . enthalten.

ht . Die Frankfurter Parsisal . Ausführung . Unter der
künstlerische» Leitung von Oberregisseur Christian Krähmer
fand gestern im Opernhause die erste Aufführung deS „Par¬
sisal" statt . Das bis auf ' s letzte Plätzchen auSverkaufte
HauS folgte mit wachsendem Interesse und tiefster Ergriffen¬
heit dem in allen Teilen meistcrlick vorbereiteten und künst-
lerisch vollendet dargebotenen Weihefestspiel. An dekorativer
Pracht bot die Aufführung eine Fülle von Schönheit , Har¬
monie und Farbenglanz , wie sie in Frankfurt noch nie ge-
sehen ward . Bon überwältigendem Liebreiz war insbeson¬
dere die Blumenmädchenscene im zweiten Akt. DaS Orchester-
unter der Leitung von Dr . Rottenberg stand in jeder Be¬
ziehung auf der Höhe seiner Ausgabe . Am Schluß der
sünfstündigen Aufführung wurden die Hauptdarsteller Robert
Hutt (Parsisal ), Richard Breitenfeld (AmfortaS ), Herr MeurS
(Tinirel ), Johannes Fönß (Gurnemanz ) und Frau Berta
Schelper (Kundry ) ob ihren glänzenden Leistungen von der
erlesenen Feslgemeinde , die biß dahin in ehrfürchtigem
Schweigen der Aufführung gefolgt war , stürmisch gefeiert.
Die Frankfurter Parsifal -Aufführung bedeutet jedenfalls ein
künstlerisches Ereignis allerersten Ranges.

g . Vereinigung für Volksvorlesungeu in Eschersheim.
Mittwoch , den 7. Januar d. I ., hält Herr Pfarrer em.
Direktor E . Becker - Neu -Isenburg einen Lichtbilderoortrag
über : „ Der Islam und das Türkenvolk " . Der beliebt-
Redner ist auS seinen früheren Vorträgen hier bestens be
kannt und wird wohl auch diesmal wieder ein volles HanS
siuden. Der Vortrag findet im Saale deS Herrn Georg
Müller , Gasthaus „Zur Eisenbahn ", abends 9 Uhr statt.

ht. Räuderunmesen vor 190 I r̂cn . Wenn man den Zeit¬
ungen und Amtsblättern vor 100 Jahren glauben darf , dann
scheint die weitere Umgebung Frankfurts , vor allem Oberhessen,
danials ein wahres Eldorado für die Räuber , „Landdiebe " und
Wegelagerer gewesen zu sein . Es ist eine wahre Blütentese , ed¬
ler und edelster Räuber , die z. B . der hessische Kriminalrichter
Grollinanu in einer Nummer des Departementsblattes darbie¬
tet . Nicht weniger denn 64 berüchtigte Zünftler macht er nam¬
haft und beschreibt sie eingehend , oft mit einer geradezu rühren¬
den Sorgfalt und allen Einzelheiten ihrer „Familienvcrhält-
nisse." Der erste Räuber , besten Andenken heute noch in aller
Muude lebt , war der Mahnen -Hanngörg ; seinen Beiname «:
führte er von seiner Beschäftigung als Korbmacher, gewöhnlich
handelte er mit Porzellan , das er vorn Westerwald holte . Sei ««
Hauptgenosse war der kleine Justus , ein 30-jähriger Mairn , dec
«n der Wetterau als Erzräuber erschienen war . Gefürchtet «var
ferner der große Hannfried , auch der Grabfelder Hannes ge-
nannt , ein Mann mit rotem Vollbart , Blatternarben , der Typ
eines richtigen Räubers . Als Generalspitzb «:be und verwcgeuer
Ausbrecher war das „Pfeiferchen " weit uird breit bekannt . Wei¬
tere „Landdiebe " waren unter folgenden Namen bekannt : „lah-
«ner Hannjust ", kruinMer Hannfried . Luinpenstoffel , das kleine
Hennerche , der schwarze Balser , der alte Jakob , der Husaren-
Jung , das Drecki««aul , der Wctzlarer Joseph , der Harbacher
Hannees , das scheppe Heidcnpeterchen , der Lumpenha ««skonrad,
der gehle Kaspar , das Speckmaul u . s. Io. Alle diese Gesellen
tvaren «U Begleitung von Weibern und oft zahlreichen Kindern.
Die Weiber lverdcn in den Steckbriefen stets «nit „das Mensch"
betitelt , oft aber auch mit urwüchsigen ettvas zu kraftvollen Aus¬
drücken belegt . Es war eine buntscheckige Gesellschaft , die vor
100 Jahren durch die Lande zog , jedes Glied den« andern be¬
kannt , fast alle miteinander verwandt . Abgesehen von einige ««
besonders berüchtigte «« Personer «, die wirklich ein Räuberleben
führten , dürfen wir n« den meisten dieser Vaganten harmlose
Menschen erblicken die nur gelegentlich am Gut des Nächsten
sich vergriffen , dafür aber mit dem amtlichen Stempel „Räuber"
belegt wurde ««.

Aus Nah und Fern.
t Oberstedten , 2 . Jan . Der Taunus -Sängerbund hält

in den Tagen vom 11 .— 13 . Juli dahier einen Gesang -Wett¬
streit ab.

P Bonames , 2 . Jan . Schuhmacherineister Jakob Reh.
fild feierte gestern «nit seiner Gattin das goldene HochzeitS-
fest. Dem Jubelpaar «vurde die , Ehejubiläumsmedaille ver¬
liehen.

ch Rödtlhmn , 2 . Jan . Zwei hiesige Metzgermeister
haben eine sogenannte „Fleischerzeiitrale " in der sie Fleisch
von vorzüglicher Güte zu sehr billigem Preise verkaufen u.
a . kostet daS Pfund beste» Schweinefleisches nur 85 Pfg.
Der g>oste Umsatz, den die be:de» Meister haben , bringt
diesen t>ov  der niedrigen Preise guten Geivinn.

P Nlcdcr Roßbach , 2 . Jan . Aus Lebensüberdruß er¬
hängte sich der 40jährige Maurer Dieter , ein Witwer.

ch Allspach l. T . 2 . Jan . Jnfvige schlechten Geschäfts¬
ganges habe» die TaunuS Quarzitwerke ihren Betrieb bis
auf weiteres eingestellt . Bon den 80 entlassenen Arbeitern
konnten die ineisten lUeschästigung als Waldarbeiter finden.

— Aus dem Kreise Usingen . Die Vieh - und Obst¬
bau »,zähtuug ha« folgende «: Bestand ergeben : Pferde 1042
(23 mehr wie 1912 ) ; Rmdnieh 13824 (mehr 736 ); Schafe
2573 (weniger 12) : Schweine 15264 (mehr 1538 ); Ziege»
3034 (m-hr 92 ) ; Obstbäume 159373 . Be : der letzten Zäh¬
lung im Jahre 1900 wurde «: 129329 gezählt , also in der
Zeit inehr 30044.

ff- Vilbel , 2 . Jan . Ein Dienstuiädchen , daß in seinein
Leben noch keine Schußivaffe in Händen gehabt hatte , schoß
gestern «nit einem Geivehr auf Sperlinge . Schon der erste
Schuß traf aber leider einen Arbeiter , dem die Schrotlad-
u»g in den Hinterkopf ging . DaS Mädchen «vurde zur An¬
zeige gebracht.

f Höchst a. M , 2 . Jan . Mit der Vollendung deS
BahnyofsambaueS , die noch in diesem Jahr erwartet wird,
erfährt die Bahnverbindung der Linie Franksurt -Königstein
eine beträchtliche Verbesserung , indem zunächst durch den
Fortfall der bislang notigen Vorschubbeivegungen der Zug-
auseuthalt aus der hiesigen Station erheblich gekürzt wird.
Sodann erhofft man die Genehmigung zur Durchführung
der meisten Züge von Frankfurt nach Köuigstein und umge¬
kehrt ohne den bisher zeitraubenden Maschinenwechsel auf
dem hiesigen Bahnhof zu erhalten.

f Unterliederbach , 2 . Jan . Auf eine Gruppe von
jungen Leuten und Kindern wurde ain Sylvesterabend ein
Reoolverschnß abgegeben, der den elfjährigen Schulknaben
Rehm in de» Oberschenkel traf . Ter schwerverletzte Junge
mußte sofort dem Höchster Krankenhause zugeführt werden.
Der geivisscnlose Schütze, der aus einem Fenster des nahen
TaunuSgasthofcS lchoß, wurde noch nicht ermittelt.

P Esch bei Idstein , 2 . Jan . Am Sylvefterabend schoß
sich der 20jäh : ige Landwirtssohn Ries mehrere Finger ab.
Kurze Zeit darauf «nachte er dann seinem Leben durch Er¬
hängen ein (Silbe.

— Ein blutiges Familiendrama . Bielefetd,  2 . Jan.
In Wiedenbrück im Regierungsbezirk Minden hat sich in der
NeujahrSnacht ein furchtbare - Drama abgespielt . Zwischen
drei und vier Uhr hörte man aus der Wohnung deS KreiS-
baumeister Fritz Schauerte verzweifelte Hilferufe . Als Mit-
bcivohner eindrangen , sah man in der Küche Frau Schauerte
völlig auSgekleidet mit durchschnittener Kehle liegen . Der Tvd
«var bereit » eingetreten . Die siebenjährige Tochter fand
man aus der Treppe mit schweren Wunden am Halse . DaS
Mädchen gab zivar noch Lebenszeichen von sich, starb aber
bald darauf . Im Garten fand man den 17jährigen Sohn,
im Schnee liegend besinnungslos auf . Er hatte am Halse
mehrere schivere Wauden . Der Vater , Kreisbaumeister
Schauerte , der merkwürdiger Weise unverletzt mar , «vurde
aus VerdachtSgründen in Haft genommen . AlS Täter
kommt nach Ansicht der Polizei der älteste 25jährige Sohn
deS Ehepaares Joseph Schauerte in Frage , der früher in
Berlin Mitinhaber einer Auskunftei «var . Er «var seit
einigen Monaten stellungslos . Er hat die Flucht ergriffen.

— Köln , 2. Jan . Bei einem Rencontre eines Revier¬
försters mit einem wildernden Grubenarbeiter gab der För¬
ster, da anscheinend der Arbeiter ihn tätlich angreifen ivollte,
einen Schuß auf diesen ab. Der Arbeiter wurde so un¬
glücklich getroffen , daß er bald daraus im Hospital an Ver-
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Blutung verstarb. — In Haßko traten in der Familie eines
Fabrikarbeiters nach dem Genuß von frischer Wurst Ver¬
giftungserscheinungen auf. Vater und Tochter verftarben
nach 'kurzer Zeit. Die übrigen Familienmitglieder liegen
lebensgefährlich erkrankt darnieder. Man glaubt, daß es
sich um Wurstvergiftung handelt.

— Creseld, 2. Jan. In der Kirche des Bororts
Fischeln schost ein ertappter Einbrecher auf den Geistlichen
und den Rüster und verletzte den Küster. Der Verbrecher
ivurde verhaftet.

— Trier, 2. Jan. In Hayningen schob die Arbeiter»
srau Cölestin ihrem Mann im Verlause eines Streites eine
Kugel in den Unterleib. Der Mann ivurde tätlich verletzt.

— Essen, 2. Inn. In der Nachbargemeinde Borbeck
erschost in einer Wirtschaft in der vergangenen Nacht der
Dachdecker Zyller aus Eifersucht̂daŝ dort beschäftigte Buffet-
sräulein Sonntag und lötete sich dann selbst. — Vor einigen
Tagen ereignete sich in der Kruppschen Fabrik eine schivere
Gasexplosion, bei der vier Arbeiter schwer verbrannt wur¬
den. Zwei sind mittlerweile gestorben, die übrigen hofft man
am Leben zu erhalte».

— Pilsen, 2. Jan. Heute Bormittag stieb ein Arbei¬
terzug mit einer Rangierlokomotive zusammen. Vier Wagen
und die Lokomotive stürzten um. Sieben Personen wurlen
schwer, vierzig leicht verletzt. Der Weichensteller, der das
Unglück durch falsche Weichenstellung verschuldet haben soll,
wurde seines Dienstes enthoben.

— Schweres Eisenbahnunglück. M e tz, 3. Jan . Heute Nacht
gegen 11 Uhr stieß der Militärurlauberzug Nr . 44 bei der Ab¬
lenkung auf GleW Nr . 9 auf dem Bahnhof Woippy wegen Ueber-
holung durch den Eilzitg Nr . 112 auf einen Prellbock auf . Es
sind sieben Tote und 4 Schwerverletzte feftgeftcllt worden. —
Nach privaten Mitteilungen ist bei dem Ausstoß des Zuges auf
den Prellbock die Maschine entgleist und der Packwagen in einen
Personenwagen hineingefahren . Die Zahl der Toten wird pri¬
vatim gleichfalls mit sieben angegeben, die Zahl der Schwerver¬
letzten mit 12. Dazu kommen noch 12 Leichtverletzte. Mehrere
Bahn - und Militärärzte waren sofort zur Stelle . Auch wrirde
sofort ein Hilfszug nach der Unfallstelle entsandt , der den Ver¬
wundeten sofort die erste Hilfe leistete. Soweit bis jetzt bekannt,
sind die Verwundeten bereits alle in den Lazaretten unterge¬
bracht. Die Soldaten gehören den in Metz garnisonierenden
Regimentern Nr . 76 und 144 an.

— Göppingen , 2. Jan . In der vergangenen Nacht wurde
in der Salach der Schutzmann Oeltuch von drei Italienern er¬
stochen. Die Täter konnten bis jetzt noch nicht gefaßt werden.

— Rastatt, 2. Jan. Gestern nachmittag hantierten in der
Ludwigsfeste zwei Rekruten der 7. Kompagnie des 111. Infan¬
terieregiments mit ihren Gewehren . Sie hatten sich eine Platz¬
patrone verschafft und legten im Scherz aufeinander an . Der
eine traf den andern in den Kopf, sodaß dieser sofort tot zu
Boden sank. Die Untersuchung ist eingeleitct . Das Regiment
gibt folgende amtliche Darstellung : Gestern saßen einige Mus¬
ketiere der 7. Kompagnie des 111. Infanterieregiments beim

Kartenpiel , als der Musketier Dittmann der vor einiger Zeit
eine alte Hülse gefunden hatte , diese in der Meinung , daß sie
leer sei, in ein altes Geschoß lud, um damit den Anwesenden
Schrecken einzujagen . Dittman drückte ab, und schoß dein In¬
fanteristen Rux , der aus Chemnitz stammt , und 21 Jahre alt
war , durch den Hals . Rux war sofort tot.

— Berlin , 3. Jan . Durch das Tauwetter haben sich die Ver¬
kehrsschwierigkeiten in der Stadt noch vermehrt . Annähernd 4
Millionen Kubikmeter Schnee sind allein in Berlin 311 besei¬
tigen . Insgesamt sind von der städtischen Straßenreinigungs¬
verwaltung 7000 Mann auf den Straßen beschäftigt. Die vor¬
handenen 66 Schneepflüge arbeiten ununterbrochen Tag und
Nacht. In der Bernburgerstratze stiirzte, als der Oberleutnant
Vogt auf dem Bürgersteig Personen begrüßte , eine ins rutschen
geratene Schneernasse vom Dache herab und fiel dem Oberleut¬
nant auf den Kopf. Der Oberleutnant soll eine schwere Gehirn-
erschiitterung davongetragen haben.

— Bremen, 2. Jan. Bon schweren Wetternnbilden,
Stürmen, großer Kälte und gewaltigen Schneefällen, unter
denen in den letzten Tagen der größte Teil des,'Reiches zu leiden
hatte, war die nordwestdentsche Ecke fast vollständig verschont
geblieben. Der Neujahrstag verlief unter trockenem, angeneh¬
men. leichtem Frostwetter.

— Stralsund, 2. Jan. Gestern war es möglich, im
Automobil nach den von der Hochflut heimgesuchten Klislen-
orten zu gelangen. Hier stellte es sich heraus, daß der
Schaden ungeheuer ist. Die ersten Vermutungen über die
Größe dcS Unglücks wurden iveit in den Schatten gestellt.
Ziffermäßig läßt sich der Schaden noch nicht feststellen. Er
dürfte zwei bis drei Millionen betragen.

— Mrntone, 2. Jan. In eineni Steinbruch bei Ro-
qnebrune ereignete sich eine Explosion. Mehrere Personen
wurden verletzt, einige sind tot.

— Paris, 3. Jan. Wie aus Le Mans gemeldet wird,
kam es in einem Restaurant von Le Mans zu einem Zwischen¬
fall zwischen Deutschen und Franzosen. Etwa 10 deutsche
Arbeiter fassen bei einer Feier, als einer von ihnen, wäh¬
rend ein patriotisches Lied gesungen wurde, zu pfeifen be¬
gann. AlS die Marseillies gespielt ivurde, standen die Deut¬
schen von ihre» Plätzen nicht ans. Sie wurden daraus von
de» Franzosen wörtlich beleidigt. Eine allgemeine Rauferei
entstand, sodaß schließlich die Polizei einschreiten mußte. Die
Deutschen mußten schließlich unter polizeilicher Bedeckung
nach Hause begleitet werden. Weitere Verhaftungen wurden
vorgenommen.

Neueste Nachrichten.
Sigmaringcn , 3. Jan . Punkt 8 Uhr 55 Minuten kam der

Kaiser in seinem Sonderzuge über Göttingen hier an . Zum
Empfange hatten sich Fürst Wilhelm von Hohenzollern und die
nächsten Familienangehörigen des Fürstenhauses am Bahnhof¬
portal eingefunden . Die Begrüßung war überaus herzlich. Der
Kaiser und der Fürst trugen Jnfanterieunifvrm . Sie begaben

sich mit den Familienangehörigen in geschlossenen Wagen nach
dem Schloß. Ein zahlreiches Publikum begrüßte den Kaiser auf
den Straßen.

Pforzheim, 3. Jan . Gestern Abend fuhren drei junge Gold¬
schmiede — etwa im Alter von 17 Jahren — die Frisinger-
Steige mit dem Rodelschlitten herab . Dabei stießen sie gegen
einen Laternenpfahl . Der Goldarbeiter Seuter erlitt einen
Schädelbruch und verstarb nach einer halben Stunde , der zweite
junge Mann trug einen Oberschenkelbruch davon, während der
dritte unverletzt blieb. ,

Karlsruhe, 3. Jan . Nach dem Polizeibericht wurde heute
früh der Weichenwärter Metz bei der Wartestation 143 in der
Nähe der Rüppurrer Ueberführung von einem Zuge überfahren
und getötet.

New-Nork, 2. Jan . Eine Familientragödie in Corro (Vene¬
zuela ) hat zwei Generale des Expräsidenten Castro beseitigt.
General Orsina erschoß den General Gonzales und wurde spä¬
ter selbst von dessen Gattin erschossen.

Erdenkst der hungernden
Vögel, vergeht den treuen

Hofhund nicht!
Kurhaus -Konzerte

Samstag - und Sonntag
Kein Konzert.

Sonntag den 4. Januar :
Abends 8 Uhr itn Konzertsaal:

Kinematoyraphische Vorführungen.
Eintritt für Kurhaus -Abonnenten frei.

Reservierter Platz 50 Pfg'.
Kinder unter 16 Jahren haben keinen Zutritt.

Anstatt der Ausgabev. Neujahrskarten
wurden bei der städt. Armenoerwaltung (Bürgermeister

* Feigen) abgegeben:
Bon Herrn Siadtv. Dr. Zimmermann3 Mk.

I üestorhene.Hospitant Andreas Schoeiiewolf, 50 Jahre, Ber-
sorgungshaus.

Unsere heutige Auslage enthält eine
Beilage der Firma Waller Hnlbach,

Spezialhaus moderner Herren- und Knaben- Bekleidung,
j Lvuisenstraße 73, worauf wir unsere Leser empfehlendn»f-

merksam machen.

OrtSstatnt
betr. die Anlegung , Veränderung und Unterhaltung

von Bürgersteigen irn Bezirk der Stadt
Bad Homburg v. d. Höhe.

Auf Grund des 8 (5 der Städteordnung für die Provinz Hessen-Nassau voin 4.
August f8y7 und der 88 l , 9, 6st, 70, 75, 87, 89  und 90  des Kommunalabgabenge-
fetzes voin fH. Juli (893 wird nachstehendes Grtsstatut erlassen.

iiintftt *S*  irifftntitii
Scimstaq den Januar

—=  Zeft-Ball
Die Neuanlegung, Veränderung

städtische Verwaltung.

8 b
und Unterhaltung der Bürgersteige erfolgt durch die

8 2.
Zur Deckung der Aosten für die Nenanlegung oder wesentliche Verbesserung von

Bürgersteigen werden von den Eigentümern der angrenzenden Grundstücke Beiträge erhoben,
deren Höhe im Linzelfalle nach dem im 8 9 des Aommualabgabengesetzes vorgeschriebe¬
nen Verfahren festgesetzt wird.

Die Beiträge sind innerhalb 4 Wochen nach erfolgter Aufforderung an die Stadt¬
kasse zu entrichten. Sie haben die Natur dinglicher Abgaben und unterliegen der Bestreb¬
ung im Verwaltungs -Zwangsverfahren nach waßgabe der Verordnung voin (5. No¬
vember (899.

Die verpflichteten Anlieger sollen berechtigt sein, die von ihnen angeforderten Bei¬
träge sogleich oder in 3 gleichen vierteljährlichen Raten zu zahlen. Auch ist der Magistrat
berechtigt, ihnen weitere Stundung zu gewähren, jedoch nur gegen Vergütung von 5pLt.
Zinsen.

8 3-
Hür die laufende bauliche Unterhaltung der Bürgersteige werden Beiträge nicht er-

Die Herstellung und Unterhaltung derjenigen Anlagen, welche nur dem angrenzenden
Grundstück dienen, wie Hausavflußrinnen , Ueberfahrten, Abladeflächen, Schachtabdeckungen
ufw. ist Sache der betreffenden Grundstückseigentünier.

8 5.

in den Räumen des Rurhauses zur Gedenkfeier der Raiser-j)roklamatiou.
Wir laden hierzu die Kameraden nebst ihren Familienangehörigen

hösl. ein und bitten um recht zahlreichen Besuch.
Für Gäste sind Eintrittskarten beim Vorstand zu erwirken

Smalöffnnng8’/* Uhr. — Anfang 9 Uhr.

Der Vorstand.

Kurhaus Sgg Bomburg.
Sonntag, 8en4 3anuar 1914, abenös9 Uhr im Honjertfaal

Kinemafographifctie Vorführungen.
eintrift für Inhaber von Kurfax- unS Kurhaus-nbonnemenfsharfen frei-

Refemierfer Platz 50 Pfg. — Kinfler unter 16 Jahren haben heinen öufriff-

Das Grtsstatut betr. die Anlegung und Veränderung von Straßen und pllätzen
vom 28 . November fßOO wird durch dieses Grtsstatut nicht berührt.

8 6.
Dieses Grtsstatut tritt mit dem Tage der Veröffentlichung anstelle des Drtsstatuts

°«m 21- 1900 in  K taf |.
5 . Februar fßOl

Bad kiomburg v. d. höhe , den 3. Oktober l9f3.
Der Magistrat:

(L. S.) _ _ Lübke.

040
B. A. —j— 13 Genehmigt.
Wiesbaden , den 6. Dezember f9M --

(L. 8.)

Namens des Bezirks-Ausschusses.
Der Vorsitzende

Zn Vertretung : Linz.

wird veröffentlicht.
Bad Ihomburg v. d. Höhe, den 3. Zanuar f9M-

Der Magistrat:
L ü b ke.

find Sie beim Suchen nachjeinem

Tabletten öndfen-»Erhältlich; in
allen ApomeKen und Dioöerien'
Preis der Oriömdllchachlel1 Mk

Niederlagen in Homburg: Dorgerie von Karl
Kreh;  Drogerie von Otto Voltz ; Tauuus-
Drogerei. von Carl Mathäy.

ein feiner englischer

Kinderwagen
wegen Platzmangel zu nerhaufen

Untergafle 4.

Schönheit
verleiht ein zartes, reines Gesicht, jugendfrisches
Aussehen,und wei»er, schöner Teint. Dies erzeugt

MksOrttilimiiliijMk
idie beste Lilienmilch-Seife)

St . 50 Pfg . Die Wirkungierhöht
Dada -Crcam

welcher rote und rissige Haut weiß u. sammetweich
macht. Tube 50 Pfg . bei : Heinr . Bausch,
CarlKesselschlägcr , Carl Mathäy , Carl Kreh,
Otto Boltz.

In Oberstedten: Karl Bubser
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Nutz - und Brennholz - Verkauf
der Königl . Oberförsterei Königstein.

Dienstag den 13 . Januar kommen in Königstein im Saalbau Georg von 10 Uhr
vorn«, ab vom neuen Einschlag zum Ausgrbot:

Schutzbez. Glashütten : Distr . 45/47 /kleiner Feldberg am neuen Observatoriums
Abtrieb : 478 Stück FichtkN-Stammholz mit 150.86 Fm., 121 Rm. Rollen u. 34 Rill.
Rutzknüppel, je 3 Mtr. lang, 1 Rm. Scheite, 96 Rm. Knüppel.

Schutzbez. Schlostborn : Distr . 71 (Oedung) Durchforstung: 278 Fichten-Stiillime
mit 210,53 Fm., 58 Stangen 1r/3r, 12 Rm. Scheite, 8 Ru,. Knüppel, Distr. 88 (Hintere
Dicke Hag, Neuer Kampfs: Eichen: 13 Rm. Knüppel. Buchen: 66 Rm. Scheite und
Knüppel, 24 Rm. Reisig Ir . und 15 Rrn . Stockholz

Schutzbez. Eppenhain : Distr . 94 A und 98 (Eichkopf) Durchforstungen: Fichten:
512 Stämme mit 98,14 Fm ., 830 Stangen lr . Kl., 1640 2r Kl., 2075 3r Kl., 1250 4r
Kl., 1870 5r Kl., 2280 6r Kl., 1 Rm Knüppels Eichen: 17 Rm. Scheite, 59 Rm.
Knüppel, 19 Rm. Reis 1r ; Blichen: 20 Rm. Scheite, 10 Rm. Knüppel, 10 Rm. Reis
lr ; Weichholz: je 1 Rm. Schelte und Knüppel.

Sodann kommen ans den Fichtcn -Distrikten des Schutzbez . Glashütten am kl.
Feldberg, Glaskopf und Oedung vom Wllldlmich noch die im Sommer «nfgearbeiteten
Brennhölzer zum Ausgebot: Fichten: 171 Rm. Scheite, 115 Rm. Knüppel, 66 Rm. Reisig
meist 4 Mir . lang ; Eichen: 12 Scheite, 19 Knüppel, 9 Reis lr ; Blichen: 8 Scheite, 11
Knüppel ; Weichholz; 3 Schelte 10 Knüppel.

W

| mpkhliDf.

W

Hiermit gestatte ich mir dem geehrten Publikum von Hom¬
burg und Umgebung , die ergebene Mitteilung zu machen, dass ich
das Uhren, Goldwaren nml Optische Geschäft der Firma

C. Drains Eier, Lontsexistr. 431|2
mit dem heutigen Tage käuflich erworben habe.

Ich stehe mit den leistungsfähigsten Firmen in Verbindung und
bin ich dadurch in der Lage stets die geschmackvollste Answahl
von Uhren, Gold- und Silberwaren in jeder Preislage vorlegen zu
können.

Besonders aber mache ich auch noch darauf aufmerksam , dass
es mir möglich ist, Brillen nsw . in meiner Glasschleiferei mit
Blotorbetrieb in kürzester Zeit herzustellen, wie ich überhaupt auf
dem Gebiete der optischen Fabrikate , als Operngläser , Jagdgläser
Thermometer, Lorgnons ein reichhaltiges Lager unterhalte.

Es wird mein Bestreben sein, meine werte Kundschaft in jeder
Einsicht streng reell, billigst und fachmännisch zu bedienen und
bitte meinem Unternehmen ein geeignetes Wohlwollen entgegenzu¬
bringen.

Mit vorzüglicher Hochachtung

James Löwenstein,
Uhrmacher, Juwelier u. Optiker.

G

&

Auf vielseitiges Verlangen eröffne Anfangs Januar einen Kursus
für

Tango
und nehme gefl. Anmeldungen täglich entgegen.

Privat -Unferricht erteile zu jeder Zeit.

Herurgafin Dsannhof,
Lehrer der Tanzkunst, Höhestraße 42.

in sangen b/f ran Kfur!'a/M. aus Französischem Wein destillier!'.
Niederlagen durch Plakate kenntlich!

II

Ein schöner Simmentaler
Bulle “Üä

15 Mon>alt, steht zu verkaufen bei

Heinrich Meier,
^Gastwirt, Ober-Nosbachv. d. H.

Evangelischer Arbeiterverein.
Bad Lsomburg v. b.  Lj.

IHonfag, 5-Januar 1914, abenös 9 Uhr
im Römer

Alles Zerbrochene
littet Rufs Universalkitt. Echt bei Karl
Deisel, Trog. Homburg.

Tagesordnung:
1. Bericht über Weihnachtsfest.
2. Stiftungsfest.
3. BeischiedeneS.

Her vorstang.

fgp “ Tanz -Kursus
beginnt am 18 . Januar im Saale „Zur Menen Brücke " abends 8 Uhr

Anmeldungen werden in meiner Wohnung Haingasse 14 frenndlichst angenom¬
men. Auch werden verschiedene neue Tänze aufgeführt, sowie

Böhmische Polka„Hiawatha". Frühlingsboten-Walzer
uslv.

Wilhelm Drangsal.
Tanzlehrer.

Mitglied der deutschen Tanzlehrer -Bereinigung.

Spar- utid Oorschutzkasse
zu Homburgv. d. Robe*

Eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht.
Andenstraste No. 8

Giro - (Lonto Dresdner Bank . j) ostfchcekconto No . 588 Frankfurt a . BI.

Geschäftskreis
nach den Bestimmungen unserer Bereinsstatuten geordnet für die einzelnen

Geschäftszweige.

^ »parkaffen -Verkehr
mit I-i ’/jj0/o und 40 /giger Verzinsung beginnend mit dem ) . und (5 . des Blonats

Aoulante Bedingungen für Rückzahlungen.

Scheck- und Ueberweisungs -Oerkehr.
mit provisionsfreier Annahme von Geldern.

Versicherung von Wertpapieren gegen Aursverlust im Falle der Auslosung.

Wechsel-, (Lonto -(Lorrent -und Darlehens -Oerkehr
gegen Bürgschaft , Hinterlegung von Wertpapieren und sonstige Sicherstellung.

Postscheck-Oerkehr
unter No . 588 Postscheckamt Frankfurt am Blain.

An - und Verkauf von Wertpapieren , Wechseln
in fremder Währung , Coupons und Sorten.

Aufbewahrung und Verwaltung von
Wertpapieren

gegen mäßige Vergütung.
^ic Aufbewahrmig der Depots geschieht in unserem jener- und einbruchssicheren

Stahlpanzer-Gewölbe.
Erledigung aller sonstigen in das Bankfach einschlagenden Geschäfte

unter den günstigsten Bedingungen.
Statuten und Geschäftsbestiimnungen sind kostenfrei bei uns erhältlich.

[deren Echtheit garantiert dieser]

Intern

TT

auf jedem Etikeit und Umbandund die Aufschrift Fabrikat der
SStemwollspinnerBiAltona-Bahrenfeld

[Aus reiner Wolle hergestellt
;nicht einlaufend--nicht filzend
jDas Beste  gegen Schweißfuß  |

4 Qualitäten bebb
| Auf Wunsch Nachweis von Bezugsquellen]

8 n Homburg zu haben üti : G . Sö..»<«cr
F . Behler , PH . Debus und Gcbr . Kahn

I » Fricdrichsdorf bei Adolf Privat.

Erste älteste grösste Firma dieser
. — Art DeulscltUuds . - —
Achtung V«billig , kauft man direkt

Neuest.HäSimaschinen Bobbin.
HingNt ’hilF , —
— Ritiidxohlll ’,tVebsehlff»—

w Riirk - u. yor-
■jg wiirtMniiheuri,
gj verriegelt
8 zugleich .jede

Naht a . Kurie,
*• stickt KtopH.

Seit 30 Jnhren Liofcraut d. Mit¬
glied . v . Post - u. Reichseisenbahu -,
Boftnilen- Vereine , Mil trtr , I.ehrer.
Kähmasch . Krone XI3 45 M.
mascliinen * und Fttlurnd-
Brossfirma  M. j3C0b?öha,
Berlin Hi» 24 .’ Llnlenntr . 126.

Extra -Rabatt bewilligt!

nt«K0
p
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tz o
«v«

UOl <&>rr m£ .2
* <0
«g
u

Makulatur papier
billigst in der Kreisblnttdruckerei.

Hilfsver. Sulzbachj.U.
givt jedem neu nufgenomnienen Blitglied über
21 Jahre Darlehn bis 1000 Mark . Be'
dingnng vollständig gratis.

Ein Wohnhaus
Kirdorjerlandstrasie 37 zu verkaufen.

Zu erfragen Kirdorferslrahe 35.

Kirchliche Anzeigen.
Gottesdienst in der Erlöser -Kirche.
Am Svimtag nach Neujahr , 3. Januar

Bormittags 9 Uhr 40 Min:
Herr Dekan Holzhaujen.
(l Thejj. 5, 5— 10).

Bormitragö II Uhr KindergotteSdienst
Heer Dekan Holzhaufen.

Allgemeine Katechese.
Nachmittags 5 Uhr 30 Min . :

Herr Pfarrer Wenzel
(Ev. Jvh . 12, 35—36).

Nachmittags 4 Uhr Jungfrauenverein
Abends 8 Uhr Jünglingsverein.
Montag, abends 8 Uhr 30 Min :

Bibelbesprechstnnde(2. Kor. 5)
Mittwoch, abends 8 Uhr 30 Min .:

Kirchliche Gemeinfchajtsstunde.
DonneeStag, 8. Januar , abends 8 Uhr 10

WochengotteSdienft
Herr Pfarrer Wenzel.

Gottesdienst in der Gedächtniskirche
am 3. Jannar , vorm. 91/, Uhr

Herr Pfarrer Wenzel.

Gottesdienst in der katholischen Kirche.
Sonntag , den 4. Januar 1914.

6 '/s und 8 Uhr hl. Messe
9 ' /z Uhr Hochamt mit Predigt

11V2 Uhr hl. Messe.
2 Uhr Andacht

Während der Woche früh 7 Uhr hl. Messe

OhMitat £. StenktBsaan Bad Hamburgv. d. H8be. — Druck«ad Verlag der HafduchdruckrreiC. I . Eüück kad».
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Nr . 1. Bad Homburg v. d. H :, Samstag , den 3 . Januar 1914.

Polizeiverordnrmg.
Auf Grund der ßß 5 und 6 der Allerhöbsten Verordnung

über die Polizeiver waltung in den neu erworbenen Landedteilen vom
20 . Leptember 1867 sGesetzsaminlung Seite 1529 ) ivird für den
Bezirk der Land -Gemeinde Eppenhain i. T . mit Genehmigung des
Herrn Regierungs -Präsidenten z» Wiesbaden folgende Polizeiverord-
»una erlassen.

8
Die Polizeistunde für sämtliche Gast - und Schankivirlschasten

der Gemeinde wird hiermit für das ganze Jahr auf I I Uhr abends
festgesetzt . Tie Verlängerung der Polizeihunde ist » i einzelnen
Fällen mit besonderer , mindestens 24 Stunden vorher einzuholender
schriftlicher Genehmigung der Ortspolizeibehörde zulässig.

Letztere ist auch befugt , die Polizeistunde in vrdnungs - und
sicherheitspolizeilichem Jnteresie in der Gemeinde dauernd oder vor¬
übergehend früher anzusetzen.

8 2.
Zuwiderhandlung gegen vorstehende Bestimmungen werden

nach Z 365 des Reichsstrafgesetzbnch bestraft.
8 3.

Die Verabfolgung von geistigen Getränken aller Art in den
Schankräumen und Verkaussstellen von Bräunt,nein und anderen
Getränken vor 6Uhr Morgens ist verboten . In einzelnen geeigneten
Fällen ist die Ortspolizeibehörde befugt , aus Nachsuchen den Gast¬
wirten pp . das Verabfolgen geistiger ' Getränke auch vor 6 Uhr
Morgens zu gestalte » . 8 4.

Die Vorschriften des Aß 1 und 3 finden keine Anwendung auf
Gnsthöfe gegenüber ihren Logier - und Kurgästen.

8 5.
Jugendlichen Personen unter 16 Jahren , welche nicht von ihren

Eltern , Vormündern oder Lehrherrn begleitet sind , darf , sofern sie
sich nicht auf Reisen oder Ausflügen befinden , der Aufenthalt in
öffentlichen Wirtschaftsräumen nicht gestaltet werde » , auch dürfen
ihnen von Gast - und Schankwirten , sowohl wie auch von den zum
Ausschank oder Kleinhandel mit Branntwein berechtigten Gewerbe¬
treibenden , geistige Getränke zum eigenen Genuffe nicht verabreicht
werden . § 6.

Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen in den § § 3 und
5 werden , sofern nicht eine Strafe nach Mastgabe der bestehenden
Gesetze — insbesondere » ach § 365 des Reichsstrafgesetzbuches —
verwirkt ist, mit Geldstrafe bis zu 30 Mark , im Unvermögeusfatte
nüt entsprechender Hast bestraft.

8 7.
Diese Polizciverordnung tritt mit dem Tage der Veröffent¬

lichung im Kreisblatt in Kraft.
Eppenhain , den 22 . November 1913.

Die Pvlizeiverwaltung.
G o t t s ch a l k.

Polizei -Berorduunü.
Auf Grund der § § 5 und 6 der Verordnung über die Poli¬

zeiverwaltung in den neu erworbenen Landesteilen vom 20 . Sept»
tember 1867 wird nach Beratung mit dem Gemeindevorstand , für
die Gemeinde Hornau i. T . folgende Polizeiverordnung erlassen:

§ L
Die nach dem Ortsstatut betreffend die Reinigung der öffent¬

lichen Wege in der Gemeinde Horann i . T . vom 11 . Dezembers
1913 zur polizeimästigen Reinigung der dem inneren Verkehr der

Gemeinde Hornau l. T . dienende » Wege Verpflichteten müssen den
Bürgersteig einlchliestttch der Bordsteine , die Strastenrinnen und den
Fahrdamm in der durch daS Ortsstatut vorgeschriebenen Ausdehnung
regelnlästig wöchentlich zweiinal und zivar Mittwochs » ud Samstags
kehre » bezw . reinigen . Der Unrat ist wegzuschaffen . Es ist ver¬
boten , Slrahenschmutz , Schnee , E >S oder dergl . in die Kanalöff¬
nungen zukehren , oder den Nachbarn zuzukehren oder zuzuschieben.

8 2.
Auster der in § 1 vorgeschriebenen regelmässigen Reinigung hat eine

besondere Reinigung zu erfolgen , wenn und so oft eine außerge¬
wöhnliche Verunreinigung der Straßen , Strastenrinnen oder Bürger¬
steige stattgesunden hat , oder die Polizeibehörde eine Reinigung
außerhalb der obengenannten Zeit fordert.

8 3.
Die Bürgersteige , müssen im Winter stets sorgfältig vom

Schnee gereinigt und bei Schnee - oder Eisglätte mit abstumpsenden
MittelnsSand , Asche, Sägemehl und dergl .) bestreut sein.

Während des Frost,vetters sind die Strastenrinnen stets frei
von Schnee und Eis zu halte » . Das Reinigen der Bürgersteige
mittels Wassers während der Frostzeit ist untersagt.

8 4.
Nach starken Regengüssen nnd bei plötzlichem Abgänge des

Schnees , sowie bei abgehendem Frostwetter müsse » die Strastenrinnen,
Gossen und sonstigen Abflüsse ungesäumt und so gereinigt werden,
daß das Waffer ungehindert Abzug hat.

8 5-
Es ist verboten , in die Strnffenrinuen und Straßengräben

Jauche , flüffige Abgänge ans Häusern (Haushaltungswasser usw .),
Höfen , gewerblichen Anlagen usw . abzusühren . Die Herstellung von
Einrichtungen auf Bürgersteigen , Strastenrinnen und Gräben , die
die Einführung solcher flüffigen Abgänge bezwecken , ist nicht ge¬
stattet . Derartige Anlagen sind auf Anordnung der Polizeibehörde
zu entfernen.

8 6.
Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Bestimmungen

werden , sofern nicht nach de» Gesetzen eine höhere Strafe eintritt,
mit Geldstrafe bis zu 9 Mark oder lu> Unvermögensfalle mit Haft
biS zu 3 Tagen geuhndet.

Ein zur » olizeimäßigen Reinigung Verpflichteter , für den ge¬
mäß ß 6 des Gesetzes über sie Reinigung öffentlicher Wege vom 1.
Juli 1912 ei» anderer der Ortspolizeibehörde gegenüber die Aus-
sührung der Reinigung übernvinme » hat , bleibt straffrei , wenn
dieser seiner Verpflichtung nicht » achkommt . Dasselbe gilt auch hin¬
sichtlich des zur polizeimästigen Reinigung Verpflichteten , der die
Ausführung der Reinigung durch Privatoertrag einer tauglichen Per¬
sönlichkeit übertragen hat.

8 7.
Diese Polizeiverordnung tritt mit Tage ihrer Veröffentlichung

im Kreisblatt in Kraft.
Hornau i. T ., den 11 . Dezember 1913.

Die Polizeiverwaltung.
K l o m a n » .

Ortsstatut
der Landgemeinde Fischbach betreffend die Reinigung der öffent¬

lichen Wege.

Auf Grund des § 6 der Landgemeindeorduung für die Pro¬
vinz Heffen -Naffau vom 4 . August 1897 und der 88 1, 4 und 5
des Gesetzes über d>e Reinigung öffentlicher Wege vom 1 . Juli



1912 wir flemofe Beschlusses der Gemeindevertretung vom 11. No¬
vember 1913 unter Zustimmung der Ortspolizeibehörde und mit
Vorhalt der Genehmigung des Kreisausschusses für die Gemeinde
Fischbach folgendes Ortsstatut ertasten:

8 1.
Die Verpflichtung zur polizeimäßigen Reinigung der innerhalb

der geschlosteuen OrtSlage belegenen Wege und Straßen einschließlich
der Bürgersteige liegt den Eigentümern der angrenzenden Grund¬
stücke gleichviel ob diese bebaut oder unbebaut sind ob.

Die Straßenreinigungspflicht umfaßt auch die Schneeräumung,
daS Bestreuen mit abstumpfenden Stoffen bei Schnee und Eisglätte,
sowie das Freihalten der Straßenrinnen von Schnee und EiS.

Soweit eine Verpflichtung zur Straßenreinigung — und zwar
nicht auf die geschloffene Ortslage beschränkt — bereits auf Grund
einer Observanz besteht, bleibt sie unbeschadet der Bestimmungen
dieses Qrtsstatut nach § 3 deS Gesetzes vom l . Juli 1912 aufrecht
erhalten.

8 2.
Als Eigentümer der angrenzenden Grundstücke im Sinne des

§ 1 Absatz 1 gelten auch diejenigen , deren Grundstücke von dem öffent¬
lichen Wege nur durch einen schmalen kein selbständiges Grundstück
bildenden Landstreisen oder durch einen Graben getrennt sind, der
als Zubehör des Weges anzuseheu ist.

8 3.
Die Eigentümern iverden solche zur Nutzung oder zum Ge¬

brauch dringlich Berechtigte gleichgestellt, denen nicht blos eine Grund¬
dienstbarkeit oder eine beschränkte persönliche, Dienstbarkeit zusteht.
Jedoch werden den Eigentümern auch die Wohnungsberechtigten (§
1093 Bürgerlichen Gesetzbuches) gleichgestellt.

8 4.
Die Grundstückseigentümer sind an erster , die »ach § 3 Ver¬

pflichteten an zweiter Stelle zur polizeimäßigen Reinigung verpflichtet.
Bei leistungsunfähigkeit eines Anliegers hat an seiner Stelle die
Gemeinde die polizeimäßige Reinigung vorzunehmen.

8 5.
Uebernimmt für den zur polizeimäßigen Reinigung Verpflich¬

teten ein anderer der Ortspolibehörde gegenüber mit deren Zustim¬
mung durch schriftliche oder protokollarische Erklärung die Ausführ¬
ung der Reinigung so ist er zur polizeimäßigen Reinigung öffentlich-
rechtlich verpflichtet . Solange diese Verpflichtung besteht, ruht die
Reinigungspflicht des Grundstücks -Eigentümers oder sonst Verpflich¬
teten . ' § 6.

Die zur Straßenreinigung Verpflichteten können sich '"durch
Eintragung in eine beini Bürgermeisteramt offen liegende Liste ge¬
meinschaftlich gegen die Haftpflicht versichern, die sie wegen Richter-
süllung oder mangelhafter Erfüllung der ihnen nach diesem Ortösta-
tut obliegenden Verpflichtungen trifft . Die auf die einzelnen Ver-
stcherren entfallenden Prämienanteile dieser Versicherung iverden
seitens der Gemeinde von den Versicherten eingezogen.

8 7.
Die nach § 1 Abs. 1 des Gesetzes bestehende Pflicht zur poli.

zeimäßigen Reinigung der einen Bestandteil öffentlicher Wege bilden,
den Brücken , Durchlässe und ähnliche» Bauiverke unterhalb der Ober,
fläche des Weges fällt dem zu ihrer Unterhaltung öffentlich rechtlich Ver¬
pflichteten zur Last ; sie wird durch vorstehendes Ortsstatut nicht be¬
rührt . § 8.

Diese? Ortsstatut tritt am 1. Januar 1914 in Kraft.
Fischbach, den 13 . November 1913.

Der Gemeindevorstand
Schmitt . Wittekind . Rehs.

Daß vorstehendes Ortsstatut während 2 Wochen vom 29 . No¬
vember bis 13 . Dezember 1913 auf der Bürgermeisterei dahier offen
gelegen hat , wird hiermit bescheinigt.

Fischbnch, den 14 . Dezember 1913.
Der Bürgermeister.

Schmidt.

Genehmigt mit der Maßgabe , daß das Ortsstatut am 1. Januar
1914 in Kraft tritt.

Bad Homburg v. d. H ., den 17 . Dezember 1913.
Namens des Kreisausschusses:

Der Vorsitzende. I . V . : v. T r v t h a ,
Regierungs -Assessor

Polizei Verordnung.
Auf Grund der ZA 5 und 6 der Allerhöchsten Verordnung über die

Polizei -Verwaltung in den neu erivorbenen Landestellen vom 20 . Sep¬
tember 1867 (Gesetz-Sammlung Seite 1529 ) wird für den Bezirk der
Landgemeinde Altenhain mit Genehmigung des Herrn Regier¬
ungspräsidenten zu Wiesbaden folgende Polizei -Verordnung erlaffen.

8 i.
Die Polizei ' Stunde für sämtliche Gast - und Schankwirtschaften

der Gemeinde ivird hiermit für das ganze Jahr auf 11 Uhr abends
festgesetzt. Die Verlängerung der Polizeistunde ist in einzelnen
Fällen mit besonderer , mindestens 24 Stunden vorher einzuholender
schriftlicher Genehmigung der Ortspolizeibehörde zulässig. Letztere
ist auch befugt , die Polizeistunde in ordnungs - und sicherheitspolizei¬
lichem Interesse in der Gemeinde dauernd oder vorübergehend früher
anzusetzen.

8 2.
Zuividerhandlungen gegen vorstehende Bestimmungen werden

nach § 365 R .-Str .-G -B . bestraft.
8 3.

Die Verabfolgung von geistigen Getränken aller Art in den
Schankräume » und Verkaufsstellen von Branntivein und anderen Ge¬
tränken vor 7 Uhr Morgrns ist verboten . In einzelnen geeigneten Fällen
ist die Ortspolizeibehörde befugt , auf Nachsuche» den Gastwirten pp.
das Verabfolgen geistiger Getränke auch vor 7 Uhr Morgens zu ge¬
statten.

8 4.
Die Vorschriften der Aß 1 und 3 finden keine Anwendung auf

Gasthöfe gegenüber ihren Logier - und Kurgäste ».
8 b.

Jugendlichen Personen unter 16 Jahren , welche nicht von ihren
Eltern , Vormündern oder Lehrherrn begleitet sind, darf , sofern sie
sich nicht auf Reisen oder Ausflügen befinden, der Aufenthalt in
öffentlichen Wirtschaflsräumen nicht gestattet werden , auch dürfen
ihnen von Gast - und Schankwirten sowohl wie auch von den zum
Ausschank oder Kleinhandel mit Branntwein berechtigten Gewerbe¬
treibenden , geistige Getränke zum eigenen Genüsse nicht verabreicht
werden.

>8 6.
Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen in den §§ 3 und

5 werden , sofern nicht eine Strafe nach Maßgabe der bestehenden
Gesetze — insbesondere nach § 365 des R .-Str .-G .-B . — verwirkt
ist, mit Geldstrafe bis zu 30 Mark , im Unvermögensfalle mit ent¬
sprechender Hast bestraft.

8 7-
Diese Polizeiverordnung tritt mit dem Tage der Veröffent¬

lichung im Kreisblntt in Kraft.
Altenhain , de» 20 . November 1913.

Die Polizeiverwaltung.
E l z e n h e i m e r , Bürgermeister.

Polizei -Verordnung.
Aus Grund der §§ 5 und 6 der Allerhöchsten Verordnung

über die Polizeiverwaltung in de» neuerworbenen Landesteilen vom
20 . September 1867 (Gesetz-Sammlung Seite 1529 ) ivird nach Be¬
ratung nüt dem Gemeindevorstand für den Bezirk der Landgemeinde
Oberhöchstadt mit Genehmigung des Herrn Regierungs -Präsidenten
zu Wiesbaden folgende Polizeiverordnung erlassen:

8 1.
Die Polizeistunde sür sämtliche Gast - und Schankwirtschasten

der Gemeinde wird hiermit für das ganze Jahr auf 11 Uhr abends
festgesetzt. Die Verlängerung der Polizeistunde ist in einzelnen
Fällen mit besonderer , mindestens 24 Stunden vorher einzuholender
schriftlicher Genehnügüng der Ortspolizeibehörde zulässig. Letztere ist
auch befugt , die Polizeistunde in ordnungs - und sicherheitspolizci-
lichem Interesse in der Gemeinde dauernd oder vorübergehend früher
anzusetzen.

8 2.
Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Bestinunungen iverden

nach Z8 365 R .-Str .-G .-B . bestraft.

8 3.
Die Verabfolgung von geistigen Getränken aller Art in den(L . S .)



Schankräumen und Verkaufsstellen von Branntwein und anderen
Getränken vor 6 Uhr Morgens ist verboten. In einzelnen geeigneten
Füllen ist die Ortspolizeibehörde befugt, auf Nochsuchen den Gast¬
wirten pp. das Verabfolgen geistiger Getränke auch vor 6 Uhr
Morgens zu gestatten.

8 4.
Die Vorschriften der §§ 1 und 3 finden keine Anwendung auf

Gasthöfe gegenüber ihren Logier- und Kurgästen.
8 5.

Jugendlichen Personen unter 16 Jahren , welche nicht von
ihre» Eltern , Vormündern oder Lehrherrn begleitet sind, darf, so¬
fern sie sich nicht auf Reisen oder Ausflügen befinden, der Aufent¬
halt in öffentlichen Wirtschaftsräuwen nicht gestaltet werden, auch
dürfen ihnen von Gast- und Schankwirten sowohl ivie auch von den
zum Ausschank oder Kleinhandel mit Branntwein berechtigten Ge¬
werbetreibenden, geistige Getränke zum eigenen Genüsse nicht verab¬
reicht werden.

8 6.
Zilwiderhandlungen gegen die Bestimmungen in den§§ 3 und

5 iverden, sofern nicht eine Strafe »ach Maßgabe der bestehende»
Gesetze — insbesondere nach § 365 des R .-Str .-G .-B . — erwirkt
ist, mit Geldstrafe bis zu 30 Mark, im Unvermögensfalle mir ent¬
sprechender Haft bestraft.

8 7.
Diese Polizei-Verordnung tritt mit dem Tage der Veröffent¬

lichung im Kreisblatt in Kraft.
Oberhöchstadt, den 28. November 1913.

Die Polizeiverwaltung.
Scherer.

Polizei -Verordnung
Auf Grund der §§ 5 und 6 der Allerhöchsten Verordnung

über die Polizeiverwaltung in den neu erworbenen Landesteilen vom
20 . September 1867 jGesetz-Samnilung Seite 1529) wird für den
Bezirk der LandgemeindeMammolshain mit Genehmigungdes Herrn
Regierungspräsidenten zu Wiesbaden folgende Polizeiverordnung er¬
lassen.

8 1-
Die Polizeistunde für sämtliche Gast- und Schankwirtschaften

der Gemeinde wird hiermit für das ganze Jahr aus 12 Uhr abends
festgesetzt. Die Verlängerung der Polizeistunde ist in einzelnen
Fällen mit besonderer mindestens 24 Stunden vorher einzuholender
schriftlicher Genehmigung der Ortspolizeibehörde zuläffig. Letztere
ist auch befugt, die Polizeistunde in ordnungs- und sicherheitspolizei-
licheni Interesse in der Gemei nde dauernd oder vorübergehend frühe
anzusetzen.

8 2.
Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Bestimmunngenwerden

nach § 365 R .-Str .-G .-B . bestraft.
8 3.

Die Verabfolgung von geistigen Getränken aller Art in den
Schankräumen und Verkaufsstellen von Branntwein und anderen
Getränken vor 7 Uhr Morgens ist verboten. In einzelnen geeig¬
neten Fällen ist die Ortspolizeibehörde befugr, auf Nachsuchen den
Gastwirten pp. das Verabfolge» gelstiger Getränke auch vor 7 Uhr
Morgens zu gestatten.

8 4.
Die Vorschriften des §§ 1 und 3 finden keine Anwendung

auf Gasthöfe gegenüber ihren Logier- und Kurgästen.
8 '5-

Jugendlichen Personen unter 16 Jahren , welche nicht von ihren
Eltern , Vormündern oder Lehrherrn begleitet sind, darf, sofern sie
sich nicht auf Reisen oder Ausflügen befinden, der Aufent¬
halt in öffentlichen Wirtschaftsräumen nicht gestattet werden, auch
dürfen ihnen von Gast- und Schankwirten sowohl wie auch von den
zum Ausschank oder Kleinhandel mit Branntwein berechtigten Ge¬
werbetreibenden geistige Getränke zum eigenen Genuffe nicht verab¬
reicht werden.

8 6.
Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen in den §§ 3 und

5 werden sofern nicht eine Strafe nach Maßgabe der bestehende»
Gesetze— insbesondere nach § 365 des R .-Str .-G .-B . — verwirkt

ist, mit Geldstrafe bis zu 30 Mark, im Unvermögensfalle mit ent¬
sprechender Hast bestraft.

8 7.
Diese Polizeiverordnung tritt mit dem Tage der Veröffent¬

lichung im Kreisblatt in Kraft.
Mammolshain , den 24. November 1913.

Die Polizeiverwaltung.
Hecken inüller,

Bürgermeister.

Polizei -Verordnung.
Auf Grund der §§ 5 und 6 der Allerhöchsten Verordnung

über die Polizeiverivaltung in den neuerworbenen Landesteilen vom
20. Septbr . 1867 sGes.-S . Seite 1529) ivird nach Beratung mit
dem Gemeindevvrstand für den Bezirk der Landgenieinde Falkenstein
folgende Polizeiverordnung erlassen.

8 L
Die nach dem Ortsstatut betreffend die Reinigung der öffent

lichen Wege in der Gemeinde Falkenstein im Taunus vom 24. No-
vember 1913 zur polizeimäßigen Reinigung der dem inneren Ver¬
kehr der Gemeinde Falkenstein dienenden Wege Verpflichteten nniffen
den Bürgersteig, einschließlich der Bordsteine, die Straßenrinnen,
und den Fahrdamm in der durch das Ortsstatut vorgeschriebenen
Ausdehnung regelmäßig jeden Mttwoch und Samstag in der Zeit
von Nachmittags 3 Uhr an kehren bezw. reinigen. Der Unrat ist
wegzuschaffen. Es ist verboten, Straßenschmutz, Schnee, EiS oder
dergl. in die Kanalöffnungen zu kehren oder den Nachbaren zu¬
zukehren oder zuzuschieben.

8 2.
Außer der in § 1 vorgeschriebenen regelmäßigen Reinigung

hat eine besondere Reinigung zu erfolgen, wenn und so oft eine
außergewöhnicheVerunreinigung der Straßen , Straßenrinnen oder
Bürgersteige stattgefunden hat, odcr die Polizeibehörde eine Reinig¬
ung außerhalb der obengenannten Zeit fordert.

8 3.
Die Bürgersteige müssen im Winter stets sorgfältig vom

Schnee gereinigt und bei Schnee- oder Eisglätte mit abstumpfenden
Mittel , (Sand , Asche, und dergl. ) bestreut sein. Während deö Frost¬
wetters sind die Straßenrinnen stets frei von Schnee und Eis zu
halten. Das Reinigen der Bürgersteige mitlels Wassers während
der Frostzeit ist untersagt. t

8 4.
Nach starkem Regen und bet plötzlichem Abgänge deS

Schnees, sowie bei abgehendem Frostwetter müssen die Straßenrinnen,
Gossen und sonstige Abflüsse ungesäumt und so gereingit werden,
daß das Wasser ungehindert Abzug hat.

8 5.
Es ist verboten in die Straßenrinnen und Straßengräben

Jauche, flüssige Abbgänge aus Häusern (Haushaltungswasser usw.)
Höfen, gewerblichen Anlagen usw. abzuführen. DieHerstellung von-
Einrichtungen aus Bürgersteigen, Straßenrinnen und Gräben, die die
Einführung solcher flüssigen Abgänge bezivecken ist nicht gestaltet.
Derartige Anlagen sind aus Anordnung der Polizeibehörde zu ent¬
fernen.

8 6.
Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Bestimmungen wer¬

den sofern nicht nach den Gesetzen eine höhere Strafe einnitt niit
Geldstrafe bis zu 9 Mark, oder im Unvermögensfalle mit Haft bis
zu 3 Tagen bestraft.

Ei» zur polizeimäßigen Reinigung Verpflichteter für den ge¬
mäß § 6 des Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Wege vom 1.
Juli 1912 ein anderer der OrtSpolizeibehörde gegenüber die Aus¬
führung der Reinigung übernommen hat, bleibt straffrei ivenn dieser
seinen Verpflichtungen nicht nachkvmmt. Dasselbe gilt auch hinsicht¬
lich des zur Polizei»,äßigen Reinigung Verpflichteten der die Aus¬
führung der Reinigung durch Privatvertrag einer tauglichen Per¬
sönlichkeit übertragen hat.

8 7.

Diese Polizei-Verordnung tritt mit dem Tage der Veröffent¬
lichung im Kreisblatt für den ObertaunuskreiS in Kraft. Die Orts¬
polizei-Verordnung vom 5. Januar 1874, Kreisblatt 4. 1874, über



die Reinigung der öffentlichen Wege und Plätze wird von dem
gleichem Zeitpunkt aufgehoben.

Falkenstein, den 30. Dezeniber 1913.
Die Polzeiverwaltung.

H a s s e l b a ch.

Polizei -Verordnung.
Auf Grund der §§ 5 und 6 der Allerhöchsten Verordnung über

die Polizeiverwaltung in den neu erworbenen Landesteilen vom 20.
September 1867 (Gesetzsammlung Seite 1529) wird nach Beratung mit
dem Gemeindevorstand für den Bezirk der Landgemeinde Schwalbach
mit Genehmigung des Herrn Regierungspräsidenten zu Wiesbaden
folgende Polizeiverordnung erlassen.

8 i.
Die Polizeistunde für sämtliche Gast- und Schankwirtschaften der

Gemeinde wird hiermit für das ganze Jahr auf 12 Uhr abends festgesetzt.
Die Verlängerung der Polizeistunde ist in einzelnen Fällen mit beson¬
derer , mindestens 24 Stunden vorher einzuholender schriftlicher Geneh¬
migung der Ortspolizeibehörde zulässig. Letztere ist auch befugt , die
Polizeistunde in ordnungs - und sicherheitspolizeilichem Interesse in der
Gemeinde dauernd oder vorübergehend früher anzusctzen.

8 2-
Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Bestimmungen werden

nach 8 365 R .-Str .-G.-B. bestraft.
8 3.

Die Verabfolgung von geistigen Getränken aller Art in den
Schankräumen und Verkaufsstellen von Branntwein und anderen Ge¬
tränken vor 6 Uhr Morgens ist verboten . In einzelnen geeigneten Fäl¬
len ist die Ortspolizeibehörde befugt, auf Nachsuchen den Gastwirten
pp. das Verabfolgen geistiger Getränke auch por 6 Uhr Morgens zu
gestatten.

8 4.
Die Vorschriften des 88 1 und 3 finden keine Anwendung aus

Gasthöfe gegenüber ihren Logier - und Kurgästen.
8 5,

Jugendlichen Personen unter 16 Jahren , welche nicht von ihren
Eltern , Vormündern oder Lehrherrn begleitet sind, darf sofern sic sich
nicht auf Reisen oder Ausflügen befinden , der Aufenthalt in öffent¬
lichen Wirtschaftsräumen nicht gestattet werden , auch dürfen ihnen von
Gast- und Schankwirten sowohl wie auch von den zum Ausschank oder
Kleinhandel mit Branntwein berechtigten Gewerbetreibenden , geistige
Getränke zum eigenen Genüsse nicht verabreicht werden. >

"8 6.
Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen iü den 88 3 und 5

werden , sofern nicht eine Strafe nach Maßgabe der bestehenden Ge¬
setze — insbesondere nach 8 365 des R .-Str .-G.-B. — verwirkt ist, mit
Geldstrafe bis zu 30 Mark , im Unvermögensfalle mit entsprechender
Haft bestraft.

8 7-
Diese Polizeiverordnung tritt mit dem Tage der Veröffentlichung

im Kreisblatt in Kraft.
Schwalbach a. T „ den 23. November 1913.

Die Polizeiverwaltung:
Specht.

Polizei -Verordnung.
betreffend das Wirtschaftswesen.

Auf Grund der 88 5 und 6 der allerhöchsten Verordnung über die
Polizeivewaltung in den neu erworbenen Landesteilen vom 20. Sep¬
tember 1867 (G . S . S . 1529) und der 88 " 3 und 144 des Gesetzes über
die allgemeine Landcsverwaltung vom 30. Juli 1883 (G. S . S . 195)
wird mit Zustimmung des Magistrats für den Gemcindcbczirk König-
stcin i. T . und wegen des Strafmaßes Mit Zustimmung des Herrn
Regierungspräsidenten , über das Wirtschaftswesen (Gast -, Schank-,
Speisewirtschaften u. dergl .) nachstehende Polizeiverordnung erlassen:

8
Mit Bezug auf den 8 365 des Reichsstrafgesetzbuches, welcher

lautet:
„Wer in einer Schankstube oder an einem öffentlichen Vergnüg¬
ungsorte über die gebotene Polizeistunde hinaus verweilt , unge¬
achtet der Wirt , sein Vertreter oder ein Polizeibeamter ihn
zum Fortgehen ausgefordert hat , wird mit Geldstrafe bis zu 15

Mark bestraft . Der Wirt , welcher das Verweilen seiner Gäste
über die gebotene Polizeistunde hinaus duldet, wird mit Geld¬
strafe bis zu 60 dH oder mit Haft bis zu 14 Tagen bestraft ",

wird hierdurch die Polizeistunde ftir den Bezirk der Stadtgemeinde Kö¬
nigstein i. T . auf 1 Uhr festgesetzt.

Wirte , welche die Anwesenheit von Gästen nach Eintritt der Po¬
lizeistunde dem revidierenden Polizeibeamten gegenüber verheimlichen
oder demselben den Eintritt in ihre Wirtschaftsräumlichkeiten verhin¬
dern , haben die gleiche Strafe zu gewärtigen , sofern nicht nach den Be¬
stimmungen des Reichsstrafgesetzbuches eine höhere Strafe verwirkt ist.
Auch setzen sich solche Wirte der Gefahr aus , daß gegen sie das Ver¬
fahren wegen Konzessionsentziehung eingeleitet wird.

8 2.
Die Verabfolgung von geistigen Getränken aller Art in den

Schankräumen vor 7 Uhr nwrgens ist verboten.
8 3.

Die Vorschriften der 88 1 und 2 finden keine Anwendung auf
Gastwirte , ihren Logier - und Kurgästen gegenüber.

8 4.
Jugendliche Personen unter 16 Jahren , welche nicht von ihren

Eltern oder deren Vertretern belgeitet sind, darf , sofern sie sich nicht
auf Reisen oder Ausflügen befinden , der Aufenthalt tn öffentlichen
Wirtschaftslokalitäten nicht gestattet werden, auch dürfen ihnen von
Gast- und Schankwirten sowohl wie von den zum Ausschank oder Klein¬
handel mit Branntwein berechtigten Gewerbetreibenden , geistige Ge¬
tränke zum eigenen Genüsse nicht verabreicht werden.

8 S.
Musikaufsührungen.

Nach 10 Uhr abends darf Musik nur mit besonderer polizeilicher
Erlaubnis aufgeführt werden.

8 6.
Trinkgefäße.

Die Trinkgefäße müssen täglich gründlich gereinigt und stets
sauber gehalten werden.

8 7.
Spülvorrichtung.

Im Ausschankraume muß eine Spülvorrichtung zum Reinigen der
Trinkgefäße vorhanden sein. Der Spülbehälter muß innen wenigstens
50 cm. lang , 30 cm. breit und ebenso hoch sein, muß einen Anschluß an
die Wasserleitung , eine Abfluß - und eine Ucberlaufvorrichtung haben.
Die Spülung der Gefäße darf nur in frischem, fließenden Wasser ge¬
schehen.

8 8.
Abtritte und Pissoire.

Die Abortanlagen und Pissoire müssen täglich bis 9 Uhr vormit¬
tags gründlich gereinigt sein und müssen dauernd sauber gehalten
werden.

8 s.
Ausnahmen.

Ausnahmen von den Vorschriften dieser Verordnung bedürfen
einer besonderen schriftlichen polizeilichen Verfügung . Insbesondere
kann da, wo es die Umstände erfordern , die Polizeistunde (§ 1) und
der Schluß der Musikaufführungen (8 5) auch früher festgesetzt
werden.

8 10.
Strafen.

Uebertretungen dieser Polizeiverordnung werden mit Geldstrafe
bis zu 30 dH oder an deren Stelle mit Haft bis zu 3 Tagen bestraft.

8 11-
Geltung.

Diese Polizeiverordnung tritt mit dem Tage ihrer Veröffent¬
lichung in Kraft.

Königstcin im Taunus , den 5. November 1913.
Die Polizeiverwaltung:

Jacobs.

Polizeiv eror drrung.
Auf Grund der 88 0 und 6 der Allerhöchsten Verordnung über

die Polizeiverwaltung in den neu erworbenen Landesteilen vom 20.
September 1867 (Gesetzsammlung Seite 1529) wird für den Bezirk
der Landgemeinde Schnaidhain mit Genehmigung des Herrn Regier¬
ungspräsidenten zu Wiesbaden folgende Polizeiverordnung erlassen:

8 1.
Die Polizeistunde für sämtliche Gast- und Schankwirtschaften der



Gemeinde wird hiermit für das ganze Jahr auf 11 Uhr abends festgesetzt.
Die Verlängerung der Polizeistunde ist in einzelnen Fällen mit beson¬
derer. mindestens 24 Stunden vorher einzuholender schriftlicher Geneh¬
migung der Ortspolizeibehörde zulässig. Letztere ist auch befugt , die
Polizeistunde in ordnungs - und sicherheitspolizeilichem Interesse in der
Gemeinde dauernd oder vorübergehend früher anzusetzen.

§ 2.
Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Bestimmungen werden

nach 8 365 R .-Str .-G .-B. bestraft.
8 3-

Die Verabfolgung von geistigen Getränken aller Art in den
Schankräumen und Verkaufsstellen von Branntwein und anderen Ge¬
tränken vor 7 Uhr morgens ist verboten . In einzelnen geeigneten Fäl¬
len ist die Ortspolizeibehörde befugt , auf Nachsuchen den Gastwirten
pp. das Verabfolgen geistiger Getränke auch vor 7 Uhr Morgens zu
gestatten.

8 4.
Die Vorschriften des 88 1 und 3 finden keine Anwendung auf

Gasthöfe gegenüber ihren Logier - und Kurgästen.
8 6.

Jugendlichen Personen unter 16 Jahren , welche nicht von ehren
Sltcrn , Vormündern oder Lehrherrn begleitet sind, darf sofern sie sich
nicht auf Reisen oder Ausflügen befinden, der Aufenthalt in öffent¬
lichen Wirtschaftsräumen nicht gestattet werden , auch dürfen ihnen von
Gast- und Schankwirten sowohl wie auch von den zum Ausschank oder
Kleinhandel mit Branntwein berechtigten Gewerbetreibenden , geistige
Getränke zum eigenen Genüsse nicht verabreicht werden.

8 3.
Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen in den §§ 3 und 5

werden , sofern nicht eine Strafe nach Maßgabe der bestehenden Ge¬
setze — insbesondere nach 8 365 des R .-Str .-G.-B . — verwirkt ist, mit
Geldstrafe bis zu 30 Mark , im Unvermögensfallc mit entsprechender
Haft bestraft.

8 ' ■
Diese Polizeiverordnung tritt mit dem Tage der Veröffentlichung

Im Kreisblatt in Kraft.
Schnaidhain , den 20. November 1913.

Die Polizeiverwaltung:
Ri a l t e r , Bürgermeister.

Po »izei -Verord »mug
Auf Grund der 88 6 und 6 der Allerhöchsten Verordnung über

die Polizeivcrwaltung in den neu erworbenen Landesteilen vom 20.
September 1867 (Gesetzsammlung Seite 1529) wird nach Beratung mit
dem Gemeindevorftand für den Bezirk der Landgemeinde Niederhöchstadt
mit Genehmigung des Herrn Regierungspräsidenten zu Wiesbaden
folgende Polizeiverordnung erlassen.

8 1.
Die Polizeistunde für sämtliche Gast- und Schankunrtschaften der

Gemeinde wird hiermit für das ganze Jahr auf 12 Uhr abends festgesetzt.
Die Verlängerung der Polizeistunde ist in einzelnen Fällen mit beson¬
derer , mindestens 24 Stunden vorher einzuholender schriftlicher Geneh¬
migung der Ortspolizeibehörde zulässig. Letztere ist auch befugt , die
Polizeistunde in ordnungs - und sicherheitspolizeilichcm Interesse in der
Gemeinde dauernd oder vorübergehend früher anzusetzen.

8 2.
Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Bestimmungen werden

nach 8 365 R .-Str .-G .-B. bestraft. 8 3.
Die Verabfolgung von geistigen Getränken aller Art m den

Schankräumen und Verkaufsstellen von Branntwein und anderen Ge¬
tränken vor 7 Uhr morgens ist verboten. In einzelnen geeigneten Fäl¬
len ist die Ortspolizeibehörde befugt, auf Nachsuchen den Gastwirten
pp. das Verabfolgen geistiger Getränke auch vor 7 Uhr Morgens 3«
gestatten.

§ 4.
Die Vorschriften des 88 4 und 3 fmden ketne Anwendung aut

Gasthöfe gegenüber ihren Logier - und Kurgästen.
8 5.

Jugendlichen Personen unter 16 Jahren , welche nicht von ehren
tzltern , Vormündern oder Lehrherrn begleitet sind, darf sofern ste stch
nicht auf Reisen oder Ausflügen befinden , der Aufenthalt in öffent¬
lichen Wirtschaftsräumen nicht gestattet werden , auch dürfen ihnen von
Gast- und Schankwirten sowohl wie auch von den zum Ausschank oder

Kleinhandel Mit Branntwein berechtigten Gewerbetreibenden , geistige
Getränke zun: eigenen Genüsse nicht verabreicht werden.

8 6.
Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen in den 88 3 und 5

werden, sofern nicht eine Strafe nach Maßgabe der bestehenden Ge¬
setze —. insbesondere nach § 365 des R.-Str .-G.-B. — verwirkt ist, mit
Geldstrafe bis zu 30 Mark , im Unvermögensfalle mit entsprechender
Haft bestraft.

8 7-
Diese Polizeiverordnung tritt mit dem Tage der Veröffentlichung

im Kreisblatt in Kraft.
Niederhöchstadt, den 28. November 1913.

Die Polizeiverwaltung:
Burkardt,  Bürgermeister.

Bad Homburg v. d. H„ den 29. Dezember 1913.
Gemäß 8 460 der Reichsversicherungsordnung vom 19. Juli 1911

werden für den Bezirk des Obertaunuskreises die Durchschnittswerte der
Naturalbezüge vom 1. Januar 1914 ab wie folgt festgesetzt:

a ) für männliche gewerbliche Arbeiter , erwachsene und jugendliche:
25 I für Frühstück
60 4 für Mittagessen
40 H für Abendbrot

1,25 M für die ganze Tagesbeköstigung und
20 H für Wohnung pro Tag.

b) für weibliche gewerbliche Arbeiter , erwachsene und jugendliche:
20 I für Frühstück
50 I für Mittagessen
30 H für Abendbrot

1,00 J(  für die ganze Tagesbeköstigung und
20 I für Wohnung pro Tag.

c) für männliche landwirtsch . Arbeiter , erwachsene und jugendliche:
25 ■$ für Frühstück
55 I für Mittagessen
35 H für Abendbrot

1,15 Jl  für die ganze Tagesbeköstigung und
20 I für Wohnung pro Tag.

6 ) für weibliche landwirtsch . Arbeiter , erwachsene und jugendliche:
20 $  für Frühstück
45 H für Mittagessen
25 I für Abendbrot

90 I für die ganze Tagesbeköstigung und
20 H für Wohnung pro Tag.

Das Königliche Versicherungsamt des Obertaunuskreises.
Der Vorsitzende:

v. Marx.

Ich bringe hiermit meine Verfügung vom 2. 6. 1904 Kreisbl . Nr.
72 betr . gewerbliche Arbeiter in Gast- und Schankwirtschaften in Erin¬
nerung und ersuche diejenigen Herren Bürgermeister , welche mit Erle¬
digung dieser Verfügung noch im Rückstände sind, um umgehende Ein¬
sendung des geforderten Berichtes.

Bad Homburg v. d. H., den 31. Dezember 1913.
Der Königliche Landrat.

I . V.: Setzepfand,  Kreissekretär.

Bad Homburg v. d. H., den 2. Januar 1914.
Die Herren Bürgermeister der Landgemeinden des Kreises er¬

suche ich hiermit , dafür Sorge zu tragen , daß der Erlös aus verkauften
Gcmeindcgrundstücken, sowie die zur Wiederergünzuug der vergriffenen
Fundusgelder der Gemeinde erforderlichen bezw. im Voranschläge be¬
reit gestellten Beträge noch vor Ablauf dieses Rechnungsjahres zinsbar
angelegt werden.

Der Königliche Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses,
p. Marx.

Bad Homburg v. d. H., den 2. Januar 1914.
Die Herren Bürgermeister der Landgemeinden des Kreises mache

ich darauf aufmerksam , daß die zur Feier des Geburtstages Seiner
Majestät des Kaisers und Königs stattfindenden Lustbarkeiten (öffent-



liche od̂ r von Vereinen pp. veranstaltete ) von der Lustbarkeiissteuer be- j
freit find. iVergl . § 4 der Luftbarkcitssteuerordnung ) .

Der Königliche Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses,
v. Marx.

Bad Hoinburg v. d. H., den 29. Dezember 1913.
Die Herren Bürgermeister der Landgemeinden des Kreises mache

ich darauf aufmerksam , daß am 10. Januar 1914 wieder eine regelniäßige
Revision der Gemeindekasse vorzunehmen ist. Die Revisionsprotokolle
sind mir bis spätestens 15. Januar 1914 zur Einsichtnahme vorzulegen.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses,
v. Marx.

Polizeiverordnung.
Auf Grund der §§ 5 und 6 der Allerhöchsten Verordnung vom 20.

Scptencher 1867 über die Polizeiverwaltung in den neu erworbenen
Landcsteilen und des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung
vom 30. Juli 1883 wftd mit Zustimmung des Magistrats für den Um¬
fang des hiesigen Polizeibezirks folgende Polizeiverordnung erlassen:

§ 1.
Das Bewässern von Wiesen, die in unmittelbarer Nähe von Ge¬

bäuden und Gärten liegen , ist im allgemeinen verboten. „Es kann je¬
doch auf Antrag gestattet werden , wenn seitens des Antragstellers Gräben
in solcher Breite und Tiefe angelegt werden , daß eine Beeinträchtigung
fremder bebauter oder mit Gärten versehener Grundstücke ausgeschlossen
ist. Dem Anträge sind genaue Pläne , Zeichnungen und Nivellements
bcißufügen.

Das Düngen des in der Nähe von Wohnhäusern liegenden Ge¬
ländes mit Jauche ist in den Monaten April bis einschließlich Septem¬
ber untersagt.

8 2. -
Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werven mit Geld¬

strafe bis zu 9 JC  bestraft , an deren Stelle im Nichtbeitreibungsfalle
verhältnismäßige Haft tritt.

8 8-
Diese Polizeiverordnung tritt mit dem Tage ihrer Veröffentlich¬

ung im Kreisblatt in Kraft.
Oberursel , den 19. Dezember 1913.

Die Polizeivcrwaltung.
Füller.

Po »izer-Verordmmg
Auf Grund der §§ 5 und 6 der Allerhöchsten Verordnung über

die Polizeiverwaltung in den neu erworbenen Landesteilen vom 20.
September 1867 (Gesetzsammlung Seite 1529) wird nach Beratung mit
dem Gemeindevorstand für den Bezirk der Landgemeinde Hornau
mit Genehmigung des Herrn Regierungspräsidenten zu Wiesbaden
folgende Polizeiverordnung erlassen.

8 1.
Die Polizeistunde für sämtliche Gast- und Schankwirtschaften der

Gemeinde wird hiermit für das ganze Jahr auf 12 Uhr abends festgesetzt.
Die Verlängerung der Polizeistunde ist iu einzelnen Fällen mit beson¬
derer , mindestens 24 Stunden vorher einzuholender schriftlicher Geneh¬
migung der Ortspolizeibehörde zulässig. Letztere ist auch befugt, die
Polizeistunde in ordnungs - und sicherheitspolizeilichem Interesse in der
Gemeinde dauernd oder vorübergehend früher anzusetzen.

8 2.
Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Bestimmungen werden

nach § 366 R .-Str .-G .-B . bestraft.
8 3-

Die Verabfolgung von geistigen Getränken aller Art in den
Tchankräumen und Verkaufsstellen von Branntwein und anderen Ge¬
tränken vor 7 Uhr morgens ist verboten . In einzelnen geeigneten Fäl¬
len ist die Ortspolizeibehörde befugt, auf Nachsuchen den Gastwirten
pp. das Verabfolgen geistiger Getränke auch vor 7 Uhr Morgens zu
„«statten.

8 4-
Die Vorschriften des §§ 1 und 3 finden kein« Anwendung auf

Gasthöfe gegenüber ihren Logier» und Kurgästen.
8

Jugendlichen Personen unter 16 Jahren , welche nicht von ihren
Eltern , Vormündern oder Lehrherrn begleitet sind, darf sofern sie sich

nicht auf Reisen oder Ausflügen befinden , ver Aufenthalt in öffent¬
lichen Wirtschaftsräumen nicht gestattet werden , auch dürfen ihnen von
Gast- und Schankwirten sowohl wie auch von den zum Ausschank oder
Kleinhandel mit Branntwein berechtigten Gewerbetreibenden , geistige
Getränke zum eigenen Genüsse nicht verabreicht werden.

8 6.
Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen in den §§ 3 und 5

werden , sofern nicht eine Strafe nach Maßgabe der bestehenden Ge¬
setze — insbesondere nach 8 365 des R .-Str .-G.-B . — verwirkt ist, mit
Geldstrafe bis zu 30 Mark , im Unvermögensfalle mit entsprechender
Haft bestraft.

8 7.
Diese Polizciverordnung tritt mit dem Tage der Veröffentlichung

im Kreisblatt in Kraft.
Hornau , den 3. November 1913.

Die Polizeiverwaltung:
K l o m a n n.

Polizei -Verordnung.
Auf Grund der §§ 5 und 6 der Allerhöchsten Verordnung über

die Poltzeiverwaltung in den neu erworbenen Landesteilen vom 20.
September 1867 (Gesetzsammlung Seite 1529) wird nach Beratung mit
dem Gemcindcvorstand für den Bezirk der Landgemeinde Kelkheim
mit Genehmigung des Herrn Regierungspräsidenten zu Wiesbaden
folgende Polizeiverordnung erlassen.

8 i.
Die Polizeistunde für sämtliche Gast- und -Lchankwirtschaften der

Gemeinde wird hiermit für das ganze Jahr auf 12 Uhr abends festgesetzt.
Die .Verlängerung der Polizeistunde ist in einzelnen Fällen mit beson
derer , mindestens 24 Stunden vorher einzuholender schriftlicher Geneh- ;
migung der Ortspolizeibehördc zulässig. Letztere ist auch befugt, die
Polizeistunde in ordnungs - und sicherheitspolizeilichem Interesse in der
Gemeinde dauernd oder vorübergehend früher anzusetzen.

8 2.
Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Bestimmungen werden

nach ß 365 R .-Str .-G .-B. bestraft.
8 3.

Die Verabfolgung von geistigen Getränken aller Art in den
Schankräumen und Verkaufsstellen von Branntwein und anderen Ge¬
tränken vor 6 Uhr Morgens ist verboten . In einzelnen geeigneten Fäl¬
len ist die Ortspolizeibehörde befugt, auf Nachsuchen den Gastwirten
pp. das Verabfolgen geistiger Getränke auch vor 6 Uhr Morgens zu
gestatten.

8 4.
Die Vorschriften des §8 1 und 3 finden keine Anwendung auf

Gasthöfe gegenüber ihren Logier - und Kurgästen.
8 5.

Jugendliche» Personen unter 16 Jahren , welche nicht von ihren
Eltern , Vormündern oder Lehrherrn begleitet sind, darf sofern sic sich
nicht auf Reisen oder Ausflügen befinden, der Aufenthalt in öffent¬
lichen Wirtschastsräumen nicht gestattet werden , auch dürfen ihnen von -
Gast- und Schankwirten sowohl wie auch von den zum Ausschank oder
Kleinhandel mit Branntwein berechtigten Gewerbetreibenden , geistige
Getränke zum eigenen Genüsse nicht verabreicht werden.

8 6.
Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen in den 88 3 und 8

werden , sofern nicht eine Strafe nach Maßgabe der bestehenden Ge¬
setze — insbesondere nach § 365 des R .-Str .-G .-B . — verwirkt ist, mit
Geldstrafe bis zu 80 Mark , im Unvermögensfalle mft entsprechender
Haft bestraft.

8 7-
Diese Polizeivcrordnung tritt mit dem Tage der Veröffentlichung

im Kreisblatt in Kraft.
Kelkheim, den 18. November 1913.

K r e m e r.

Polizei -Verordmma
Auf Grund der 88 6 und 6 der Allerhöchsten Verordnung über

die Polizeiverwaltung in den neu erworbenen Landesteilen vom 20.
September 1867 (Gesetzsammlung Seite 1529) wird für den Bezirk
der Landgemeinde BomMersheim mit Genehmigung des Herrn Regier¬
ungspräsidenten zu Wiesbaden folgende Polizeiverordnung erlassen:



§ 1.
Di « Polizeistunde für sämtliche Gast - und Schankwirtschaften der

Gemeinde wird hiermit für das ganze Jahr aus 12 Uhr abends festgesetzt.
Di « Verlängerung der Polizeistunde ist in einzelnen Fällen mit beson¬
derer. mindestens 24 Stunden vorher einzuholender schriftlicher Geneh¬
migung der Ortspolizeibehörde zulässig . Letztere ist auch befugt , die
Polizeistunde in ordnungs - und sicherheitspolizeilichem Interesse in der
Gemeinde dauernd oder vorübergehend früher anzusetzen.

8 2.
Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Bestimmungen werden

nach § 365 R .-Str .-G .-B . bestraft.
§ 8.

Die Verabfolgung von geistigen Getränken aller Art in den
Schankräumen und Verkaufsstellen von Branntwein und anderen Ge¬
tränken vor 7 Uhr morgens ist verboten . . In einzelnen geeigneten Fäl¬
len ist die Ortspolizeibehörde befugt , auf Nachsuchen den Gastwirten
pp. das Verabfolgen geistiger Getränke auch vor 7 Uhr Morgens zu
gestatten.

8 4-
Die Vorschriften des 88 1 und 3 finden keine Anwendung auf

Gasthöfe gegenüber ihren Logier - und Kurgästen.
8 6.

Jugendlichen Personen unter 16 Jahren , welche nicht von ihren
Eltern , Vormündern oder Lehrhcrrn begleitet sind , darf sofern sie sich
nicht auf Reisen oder Ausflügen befinden , der Aufenthalt in öffent¬
lichen Wirtschaftsräumen nicht gestattet werden , auch dürfen ihnen von
Gast - und Schankwirten sowohl wie auch von den zum Ausschank oder
Kleinhandel Mit Branntwein berechtigten Gewerbetreibenden , geistige
Geiränke zum eigenen Genüsse nicht verabreicht werden.

8 6.
Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen in den 88 3 und 5

werden , sofern nicht eine Strafe nach Maßgabe der bestehenden Ge¬
setze •— insbesondere nach 8 365 des R .-Str .-G .-B . — verwirkt ist, mit
Geldstrafe bis zu 30 Mark , im Unvermögensfalle mN entsprechender
.Haft bestraft.

8 7.
Diese Polizeivcrordnung tritt mit dem Tage der Veröffentlichung

im Kreisblatt in Kraft.
Bommersheim , den 20. November 1913.

Die Polizeiverivaliung:
Wolf.

Polizei -Verordnung.
Auf Grund der ZA 5 und 6 der Verordnung über die Poli-

zeioerwaltung in den neu erworbenen Landesteilen vom 80 . Sept-
tember 1867 ivird für die Gemeinde Altenhain folgende Polizei-
verordnung erlassen :

8 L
Die nach dem Ortsstatut betreffend die Reinigung der öffent¬

lichen Wege in der Gemeinde Altenhain vom 15 . November
1913 zur polizeimäßigen Reinigung der deni inneren Verkehr der
Gemeinde Altenhain dienenden Wege Verpflichteten muffen den
Bürgersteig einschließlich der Bordsteine , die Straßenrinnen und den
Fahrdamm in der durch das Ortsstatut vorgeschriebenen Ausdehnung
wöchentlich einmal und zwar jeden Samstag bis 6 11.jr nachmit¬
tags kehren bezw. reinigen . An trockenen Tagen der wärmeren
Jahreszeit , muß jedesmal vor dem Kehren derart gegossen werden,
daß eine lästige Staubbildung verhindert ivird . Der Unrat ist iveg-
znschaffen. Es ist verboten , Slraßenschmntz , Schnee , Eis und
dergl . in die Kanalöffnungen zu kehren, oder den Nachbarn zuzu¬
kehren oder zuzuschiebcn.

Außer der in Z 1 vorgeschriebenen regelmäßigen Reinigung hat eine
besondere Reinigung an jedem Vorabend der i» die Wochentage
fallenden Allgemeinen Feiertage zu erfolgen , ferner ivcnn und so
vst eine außergewöhnliche Verunreinigung der Straßen , Straßen¬
rinnen oder Bürgersteige stattgefunden hat , oder die Polizei behörde
eine Reinigung außerhalb der obengenannten Zeit fordert.

8 3.
Bei Schneefall ist in der Mitte der Ortsstraße eine zivei

Bieter breite Fahrbahn herzustellen , ivelche bei Schnee - oder Eis-
Ülatte mit abftuinpfenden Mitteln jSand , Asche, Sägemehl und dergl .)

bestreuen ist.

Während deS Frostwetters sind die Straßenrinnen stets frei
o»n Schnee und Eis zu halten.

8 4.
Nach starken Regengüssen und bei plötzlichem Abgänge deS

SchneeS , sowie bei abgehendem Frostwetter müssen die Straßenrinnen»
Gossen und sonstige Abflüsse ungesäumt und so gereinigt werde »,
daß dos Waffer ungehindert Abzug hat.

8 5.
Es ist verboten , in die Strassenrinnen und Straßengräben

Jauche , flüffige Abgänge ans Häusern Höfen , gewerblichen Anlagen
usw. abzuführen . Die Herstellung von Einrichtungen auf Bürger¬

steigen, Straßenrinnen und Gräben , die die Einführung solcher
flüffigen Abgänge bezwecken, ist nicht gestattet . Derartige Anlagen
sind ans Anordnung der Polizeibehörde zu entfernen.

8 6 .
Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Bestimmungen

werden , sofern nicht nach den Gesetzen eine höhere Strafe eintritt,
mit Geldstrafe bis zu 9 Mark oder im Unvermögensfalle mit Haft
bis zu 3 Tagen geahndet.

Ein zur uolizeimäßigen Reinigung Verpflichteter , für den ge-
uiäß § 6 des Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Wege vom 1.
Juli 1912 ein anderer der Ortspolizeibehörde gegenüber die Aus¬
führung der Reinigung übernommen hat , bleibt straffrei , wenn
dieser seinen Verpflichtung nicht nachkommt. Dasselbe gilt auch hin¬
sichtlich deS zur polizeimäßigen Reinigung Verpflichteten , der die
Ausführung der Reinigung durch Privatoertrag einer tauglichen Per¬
sönlichkeit übertragen hat.

8 7-
Diese Polizeiverordnung tritt mit dem Tage der Veröffentlichung

im Kreisblatt in Kraft . Die Ortspolizeiverordnung vom 30 . August
1873 wird hiermit aufgehoben.

Altenhain , den 8 . Dezember 1913.
Die Polizeioerwallung.

Elzenheimer,
Bürgermeister . '

Bekanntmachung.
Im Laufe des Winters wird der Kreisobstlmilillspektor Hotop

in folgenden Gemeinden Vorträge , praktische Unterweisungen , Baum-
chnittkurse pp abhalten:

Dienstag , den 13 . Januar 1914 zu Oberhöchstadt im Gast-
Haus zuU . „Nassauer Hof ", abends 9 Uhr.

Donnerstag , den 15 . Januar 1914 zu Altcnhllin i . T . im
Gasthaus zum „Nassauer Hof ", abends 8 Uhr.

Dienstag , den 20 . Januar 1914 zu Stierstadt im Gasthaus
von Krämer , abends 9 Uhr.

Tags daraus Ba mschnittkursus auf der Neuaulage von Au-
müller , anfangs 10 Uhr früh.

Donnerstag , den 22 . Januar 1914 zu Neucnhlttll im Gast¬
haus von Georg Batz, abends 9 Uhr.

Donnerstag , den 29 . Januar 1914 zu HorlllM im Gasthaus
von Bender , abends 1/29 Uhr.

Samstag , den 31 . Januar 1914 zu Fischbach im „Schützen¬
haus " , abends V89 Uhr,

Dienstag , den 3 . Februar 1914 zu Schneidhaill im Gasthaus
zur „ Schönen Aussicht" , abends ' /29 Uhr.

Donnerstag , den 5 . Februar 1914 zu Mammolshain im Gast¬
haus zum „Nassauer Hof " , abends 9 Uhr.

Dienstag , den 17 . Februar 1914 zu Falkeilstein i. T . im
Gasthaus zum „Nassauer Hof" , abends */29 Uhr.

Donnerstag , den 19 . Februar 1914 zu Eppstein i . T . im
Gasthaus zur „Sonne " , abends 7 S9 Uhr.

Dienstag , den 3 . März 1914 zn Glashiittcn im Gasthaus
zum „ Weißen Roß ", abends 9 Uhr.

Ich mache die Herren Bürgermeister auf diese gemeinnützigen
und für den Kreis so ivichtigen Vorträge und praktischen Unter¬
weisungen ganz besonders aufmerksam und ersuche durch mehrmalige,
ortsübliche Bekanntmachungen auf einen möglichst zahlreichen Besuch
hinwirken zu wolle» .

Bad Homburg v. d. Höhe , den 12 . November 1913.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

Königlicher Lanorat
v. M a r x.



Bevorstehende Zwangsversteigerung.
Eigentümer : Kaufmann Wilhelm Spies zu Bad Homburg v. d. Höhe, jetzt dessen

Konkursmasse.
Bezeichnung der Grundstücke: 1j Kirdorferftraste Nr. 1, Wohnhaus mir Hofraum

und Hausgarten , zusammen 5 a 35 qm ., 2) Gluckensteiniveg Nr . 5, Wohnhaus mit Hof.
raum, Hausgarten , Fabrik - und Maschinengebäuden, zus. 44 kt 07 qm ., 3) 12 Grundstücke
(Aecker und Gärten Im Wendelseld) zus. 40 a 28 qm.

Es handelt sich um eine Schokoladen-, Zuckerware»- und Konservenfabrik mit größerem
Absatz, welche noch in vollem Umfange fortgesührt wird.

Termin zur Versteigerung : 21 . Januar 1914, vormittags 10 Uhr.
Auf die Veröffentlichung im RegieruugSamtSblatt wird verwiesen. Die Akten können

auf der Gerichtsschreibereieingesehen werden.
Bad Homburg v. d. H., de» 22. November 1913.

Königliches Amtsgericht , Abt. 4.

sowie alle anderen Sorten
Kohlen und Koks
empfiehlt in nnr vorzüglicher Qualität

Fr. Willi. Creutz,
— —- Dampfsägewerk . ——

Beinricii Beftinger,
ßaingafte.

Telefon 3 68 Telefon 3 68. }

Fernsprecher Nr. 97. Bad Homburg v . d . H. Castillostr 2 —8.
Liefere geschnittenes Eichen- u. Tannenhauholz in allen Dimensionen

mit kurzer Lieferfrist.
Lager in Eichen- Buchen- Lärchen - Kiefern- Tannen -Bohlen.

Bretter in jeder Länge , Doppeldielen , Dachlatten , Spalierlatten,
Natui’latten , Schwarten , Schalterbäume , Spangen u. Fussbodenlager.
Fertig bearbeitete eichene Fensterbänke u. Türschwellen nach Mass.

Dachpappe und Avenarius Carbolineum.

Wilhelm Dörsam
empfiehlt für modern . Haarfrisure»

Zöpfe, Locken, Haar-
unlerlagen usw. usw.

in größter Ausivahi.
Bon ausgefallenen Damenhaaren
werden Zöpfe, Locken, Hliarunter-
lag-II, sowie alle anderenHaararbeiten

billigst angefertigt.
AuSgefallenc Damenhaarc werden

angckanfl.

122 Louisenstraße 22j
Laden

evtl, mit Wohnung ab I . April 1914 zu
vermieten. Zu erfragen

Ludwigstrastc O II.

Zwei kl. Wohnungen
2 Ziminer und Küche neu hergerichiet zu
vermieten

Louiscnstrastc 30 .

4 Zimmerwohnirug
mit Badezimmer und sonstigem Zubehör per
1. April zu mieten gesucht.

Offerten mit Preisangabe unter F . 126
bei dieser Zeitung abzugelien.

Metallbetteu
billigll gn prioale. Katalog frei.
Eisenmöbelfabrik Suhl 1. Thür.

£r »f "rm T. ffrtmttnwxn « Ontf »»1 Wr ! I $ Schick Sob«
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